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1 Dokumentenhistorie 

 
Datum Bearbeitet 

von 

Beschreibung Bemerkung 

01.03.2023 Lutz Pittner Tei lentwurf Entwurfsfassung ohne Er-

gebnisse UAG 3 

07.03.2023 Lutz Pittner Tei lentwurf Zuleitung und Qualitätssi-

cherung an Arbeitsgemein-
schaft 

bis 17.03.2023 Mitgl ieder AG Tei lentwurf Überprüfungen und Anmer-
kungen durch UAGs 

12.03.2023 Lutz Pittner Entwurf Vol lständiger Entwurf (mit 
UAG III) vor Einarbeitung 

der Stel lungnahmen durch 

die Mitgl ieder der Arbeits-

gruppe aus der 5. AG Sit-
zung 

17.-19.03.2023 Lutz Pittner Entwurf Einarbeitung Änderungsan-

regungen Armin Pscherer 
und Dieter Teynor 

20.03.2023 Mitgl ieder AG Entwurf Übermittlung an AG Mitgl ie-
der mit Möglichkeit zur 

Stel lungnahme bis ein-

schl ießlich 24.03.2023 

25.03.2023 Lutz Pittner Entwurf Einarbeitung der eingegan-

genen Anregungen (D. Tey-

nor / U. Bretzinger) 

26.03.2023 Lutz Pittner Entwurf Abnahme 

26.03.2023 Lutz Pittner Reinschrift Übermittlung des f inalen 

Abschlussberichts an Präsi-

dium BHV und AG-Mitgl ie-
der 

 

2 Einleitung 

2.1 Ausgangssituation 

 

Ohne die Einhaltung von Spielregeln ist - ganz gleich in welcher Sportart –  

ein ordnungsgemäßer Spielbetrieb undenkbar. Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter sind nicht zuletzt aus diesem Grund für jede Form organi-

sierten Sports undenkbar und elementar. Dies gi lt für den Handballsport in 

besonderem Maße, da die Anzahl der Schiedsrichterentscheidungen im Ver-

gleich zu anderen Sportarten wie etwa im Fußball  deutl ich höher ist und im 

Regelfall  im „Sekundentakt“ zu pfeifen ist. Damit sind Schiedsrichterinnen 

und Schiedsrichter für den Handballsport nicht nur eine „Randerscheinung“ 

oder gar ein „notwendiges Übel“. Sie sind vielmehr ein wesentlicher Tei l  des 

Spiels, ohne die begeisternder und mitreißender Handballsport nicht möglich 
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ist. Dieser hohen Bedeutung für den Handball  insgesamt wird die Wahrneh-

mung und Interesse für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter nicht 

gerecht. Nicht selten werden sie belächelt, beschimpft oder gar beleidigt. 

Anerkennung und Wertschätzung für ihre Tätigkeit gibt es selten . Auch und 

gerade im Jugendbereich eingesetzte Schiedsr ichter-Neulinge müssen unter 

fehlendem Verständnis und mangelnder Akzeptanz für die eine oder andere 

Fehlentscheidung leiden. 

 

Die Folgen dieser Situation – von einer Entwicklung lässt sich angesichts 

dieses seit vielen Jahren andauernden Zustandes kaum sprechen – sind be-

kannt. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter ist für eine f lächendeckende Besetzung des Spielbetriebs 

nicht auskömmlich. Es herrscht Mangelwirtschaft; ganze Spielklassen kön-

nen nicht mehr besetzt werden. Eine Entwicklung, die im Übrigen nur 

dadurch „geschönt“ wird, dass die Anzahl der im Verbandsgebiet aktiven 

Mannschaften ebenfal ls seit Jahren rückläufig ist und die Summe der zu 

leitenden Spiele gesunken ist. Das Schiedsrichterwesen leidet unter „Über-

alterung“. Immer weniger Schiedsrichter leiten immer mehr Spiele . Neue, 

junge und im besten Fall  paral lel spielende Schiedsrichterneul inge lassen 

sich nur selten auf Dauer akquirieren , da sie durch übermäßige Krit ik und 

fehlendes Verständnis für „Anfängerfehler“ schnel l  das Interesse an einer 

Schiedsrichter-Laufbahn verl ieren. 

 

Entsprechende – auch durch Untersuchungen auf wissenschaftlicher Basis 

gestützte – Auswertungen wurden im Zusammenhang mit dem Jahr des 

Schiedsrichters 2010 erhoben. Stichprobenartige Evaluationen der ehemali-

gen Handballkreise, bei denjenigen, die die Täti gkeit als Schiedsrichter be-

endet haben, haben ergeben, dass die damals zugrunde  gelegten Annahmen 

immer noch Gültigkeit haben. 

 

Da viele Vereine primär die eigene sportl iche Leistungsentwicklung im Bl ick 

haben und die Entwicklung des Schiedsrichterwesens eher als vorrangige 

Aufgabe des Verbandes wahrgenommen wird, musste der BHV (ähnl ich wie 

andere Landesverbände) mit einem Sanktionsmodell gegensteuern, das Ver-

eine mit einer zu geringen Zahl an aktiven Schiedsrichtern zunächst mit 
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Geldbußen und bei wiederholten Nichterreichen des Schiedsrichter-Sol ls1 mit 

Punktabzügen in der laufenden Spielsaison belegt. Diese Regelung wurde in 

§ 14 der Spielordnung des BHV in die Rechtsbestimmungen des BHV aufge-

nommen. Hierdurch sol len die Vereine zu einer Förderung des eigenen 

Schiedsrichter-Nachwuchses motiviert werden. Die durch das Schiedsrich-

ter-Sol l  für den Verband generierten Einnahmen werden für die Schiedsrich-

tergewinnung und -ausbi ldung genutzt  und damit zweckentsprechend ver-

wendet. 

 

Ungeachtet der für die Vereine – vor al lem im Bereich des Punktabzuges –  

empfindl ichen Regelung und der damit verbundenen jahrelangen Krit ik an 

den bestehenden Regelungen des Schiedsrichter -Sol ls ist festzuhalten, dass 

die Einführung des Schiedsrichter-Sol ls (formal gemessen an der Anzahl der 

fehlenden Schiedsrichter) Wirkung gezeigt hat. Die Anzahl der der fehlenden 

Schiedsrichter, die Summe der Geldbußen und der abgezogenen Punkte ist 

im Vergleich der Referenzspielrunden 2013/2014 und 2019/2020 (auf die 

Einbeziehung der folgenden Spielrunden wurde aufgrund der Auswirkungen 

der Corona-Pandemie verzichtet) signif ikant gesunken. 

 

 

Abb.1 Entwicklung SR-Soll 

 

 
1 Der Begriff Schiedsrichter-Soll wird als Fachbegriff durchgehend verwendet. Er steht für die von den Vereinen 
zu erbringen Schiedsrichter-Spielleitungen und auch als Synonym für die Geldbußen und Punktabzüge nach §14 
der Spielordnung des BHV, die bei Nichterreichen der Schiedsrichter-Anzahl bzw. der Spielleitungsanzahl durch 
den BHV verhängt werden. 
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2.2 Einberufung der Arbeitsgemeinschaft Schiedsrichter-Soll 

 

Trotz der dargestel lten – zumindest formal – positiven Entwicklungen wird 

die derzeit ige Form des Schiedsrichter-Sol ls von den Vereinen zunehmend 

krit isch wahrgenommen. Die wesentl iche Stoßrichtung der Vereine war dabei 

weniger der Ansatz, auf eine Sanktionierung bei zu geringer Anzahl aktiver 

Schiedsrichter gänzl ich zu verzichten. Vielmehr ging es um die Frage, ob 

sich das derzeit ige System (noch) als hinreichend gerecht und fair bei der 

Berechnung der Strafen darstel lt. So fäl lt beispielsweise ein Tei l der von 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern pro Saison geleiteten Spiele „unter 

den Tisch“, wenn diese mehr als 15 Spiele leiten. Vor diesem Hintergrund 

hatten die Vereine die aktuelle Berechnung des Schiedsrichter -Sol ls im Rah-

men der Bezirkstage im Jahr 2021 krit isch hinterfragt und eine umfassende 

Reformierung angeregt. Nach intensiver Erörterung und Befassung des Prä-

sidiums des BHV, hatte dieses beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, 

die sich mit der Fragestel lung befassen  sol l , den Ist-Zustand in Sachen 

Schiedsrichter-Sol l zu erheben und Reformvorschläge mit dem Ziel mehr 

Gerechtigkeit und mehr Motivation zu entwickeln. Anknüpfend an diesen Be-

schluss hatte der BHV die Arbeitsgruppe Schiedsrichter -Sol l ins Leben ge-

rufen, die den vorl iegenden Abschlussbericht erarbeitet hat.  

3  Zusammensetzung und Sitzungen der Arbeitsgruppe 

3.1  Einsetzung der Arbeitsgruppe und Auswahl der Mitglieder 

 

Bei der Frage, in welcher Zusammensetzung die Arbeitsgruppe agieren sol l , 

hat sich der BHV mit den Bezirksvorständen dahingehend abgestimmt, dass 

die Arbeitsgruppe möglichst breit aufgestel lt w ird. Ziel war zum einen, 

sämtl iche Beteil igte und Ressorts zu berücksichtigen, die unmittelbar oder 

zumindest mittelbar von den Auswirkungen des Schiedsrichter -Sol ls betrof-

fen sind. Dies beinhaltete selbstverständl ich auch eine umfassende Einbe-

ziehung der Vereine, da die Arbeitsgruppe nicht zuletzt aufgrund deren In-

tervention eingesetzt wurde. Ziel der Arbeitsgruppe sol lte es gerade sein, 

deren Vorstel lungen und Erfahrungen mit dem Schiedsrichter-Sol l zu bewer-

ten und in den zu erarbeiteten Empfehlungen zu berücksichtigen. Im Übrigen 

wollte das BHV-Präsidium eine offene und transparente Behandlung des The-

mas ermöglichen, um einerseits den Einwänden der Vereine an der beste-

henden Regelung Rechnung zu tragen, aber auch um zu zeigen, dass man 
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sich der Thematik umfassend widmen wil l . Daher haben die beiden Bezirke 

im Rahmen der Einsetzung der Arbeitsgemeinschaft  Vereine benannt, die 

Interesse an der Mitarbeit bei der Arbeitsgemeinschaft Schiedsrichter-Sol l 

bekundet hatten. Die jeweiligen Vereine hatten dann entsprechende Vertre-

terinnen und Vertreter in die Arbeitsgruppe entsandt.  

 

Da die Arbeitsgruppe nicht als satzungsmäßiges Beschlussgremien ausge-

stattet und eingesetzt war, sondern ledigl ich empfehlenden Charakter be-

saß, waren die Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer tei lweise wechselnder Na-

tur. Die Ergebnisse und Empfehlungen der Arbeitsgruppe basieren daher 

weitgehend auf einer konsensualen Lösungsfindung und wurden nicht durch 

Mehrheitsbeschlüsse herbeigeführt. In Bereichen, in denen die Arbeits-

gruppe keine einvernehmliche Auffassung gefunden  hat, wird dies im Ab-

schlussbericht zum Ausdruck gebracht.  

 

Die Arbeitsgemeinschaft  setzt sich aus folgenden Mitgl iedern zusammen: 

 

•  AG Leiter, Vizepräsident-Recht 

 

•  BHV-Ebene: 

o  Vizepräsident Schiedsrichterwesen 

o  Vizepräsident Spieltechnik 

o  ein Mitgl ied des Verbandsschiedsrichterausschusses 

o  Geschäftsführung BHV 

 

•  Bezirksebene: 

o  Vorsitzender Bezirk RNT 

o  Stel lv. Vors. Spieltechnik Bezirk AES  

o  Stel lv. Vors. Schiedsrichtewesen Bezirk AES  

o  Stel lv. Vors. Schiedsrichterwesen Bezirk RNT 

o  Referent Schiedsrichterwesen Bezirk RNT 

o  Bezirksschiedsrichtereintei ler Bezirk AES 

 

•  Vereine 

o  Jeweils zwei Vereinsvertreter des Bezirks AES 

o  Jeweils zwei Vereinsvertreter des Bezirks RNT 
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3.2  Sitzungen der Arbeitsgruppe 

 

Die insgesamt fünf Sitzungen der Arbeitsgruppe fanden jeweils in Präsenz 

statt am: 

 

Sitzung am Wesentliche Sitzungsinhalte 

18.03.2022 Init iales Treffen, Erarbeitung Arbeitsauftrag, Bi ldung 

von Unterarbeitsgruppen 

13.05.2022 Vorstel lung erster Arbeitsergebnisse der Unterar-

beitsgruppen und Ideensammlung 

05.08.2022 Konkretisierung der Arbeitsergebnisse und Festle-

gung der weiteren Vorgehensweise  

10.02.2023 Abschl ießende Erörterung Unterarbeitsgruppen I und 

Unterarbeitsgruppe II, Diskussion der Arbeitsergeb-

nisse der Unterarbeitsgruppe III 

07.03.2023 Festlegung der Empfehlungen Unterarbeitsgruppe 

III, Vorstel lung und Erörterung des vorläufigen Ab-

schlussberichts 

 

Nicht verschwiegen werden sol l  an dieser Stelle die vergleichsweise lange 

Sitzungspause der Arbeitsgruppe zwischen der dritten und vierten Sitzung. 

Diese war zum einen dem Wechsel der Geschäftsführung des BHV geschul-

det. Die Übergabe der Geschäftsführung von Ramona Müller zu René Takacs 

zog nachvol lziehbarerweise Reibungsverluste und einen zeit intensiven Wis-

senstransfer nach sich. Zum anderen war auch der Leiter der Arbeitsgemein-

schaft durch hohe Belastungen im Rechtsressort nicht in der Lage, die Ar-

beitsgemeinschaft in der zunächst beabsichtigten Zeitschiene weiterzufüh-

ren. 

4  Arbeitsauftrag 

 

Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppe war zunächst nur grob umrissen 

und bestand darin, den Ist-Zustand in Sachen Schiedsrichter-Sol l zu erhe-

ben und Reformvorschläge für ein modernes, gerechteres und von den Ver-

einen besser akzeptiertes System des Schiedsrichter-Sol ls zu entwickeln. 

Diese Vorgabe stand unter der Prämisse  bzw. dem „Nichtziel“, keine Vor-

schläge in Richtung „Ersetzen“ des Schiedsrichter-Sol ls, sondern vielmehr 

Ergänzungen oder auch grundlegende Überarbeitungen  zu erarbeiten und 
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vorzuschlagen. Wie bereits dargestel lt (und im Übrigen auch zwischen den 

Mitgl iedern der Arbeitsgruppe Konsens) wird die Notwendigkeit eines 

Schiedsrichter-Sol ls nicht bestritten.  

 

Die Vorschläge der Arbeitsgruppe sol lten in einem Abschlussbericht nieder-

gelegt und im Präsidium beraten werden. Für den Fal l , dass die von der 

Arbeitsgruppe verfolgten Ansätze durch das Präsidium für zielführend er-

achtet werden, sol len die Vorschläge der Arbeitsgruppe – einen entspre-

chenden Beschluss des Präsidiums vorausgesetzt – auf dem Verbandstag am 

20.05.2023 vorgestellt und in al lgemeiner Form dem Verbandstag zur Ent-

scheidung vorgelegt werden. Würde der Verbandstag dem Präsidium einen 

entsprechenden Auftrag zur Umsetzung dieser Vorschläge ertei len, müssten 

die Vorschläge umsetzungsreif aufgearbeitet, in der Sa tzungskommission 

vorbereitet und als Ordnungsänderung durch das BHV-Präsidium beschlos-

sen werden. Diejenigen Vorschläge, die der Gewinnung und dem Erhalt der  

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter dienen, wären über das Präsidium zu 

Priorisierung, mit den notwendigen Ressourcen zu unterlegen und aus dem 

Bereich Schiedsrichter zu bearbeiten. 

4.1   Bildung von Unterarbeitsgruppen 

 

Die Arbeitsgruppe war sich bereits im Rahmen des ersten Treffens am 

18.03.2022 darüber einig, dass die Problematik fehlender Schiedsrichterin-

nen und Schiedsrichter nicht ausschl ießl ich über die „Steuerschraube“ 

Schiedsrichter-Sol l  beeinf lusst werden kann. Die Arbeitsgruppe ist der Über-

zeugung, dass das Schiedsrichter-Sol l  mit der Sanktionierung von fehlenden 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern in den Vereinen letztl ich nur die 

„Ultima Ratio“ darstellt, das Problem Schiedsrichtermangel jedoch schon viel 

früher ansetzt. Der Bestrafung durch das Schiedsrichter-Sol l vorgeschaltet 

ist vielmehr die Frage, wie man die vorhandenen personel len Ressourcen im 

Schiedsrichterwesen besser führen und professioneller organisieren kann. 

Neben der reinen Organisationsoptimierung stel lt sich vor al lem auch die 

Frage, wie man eff izient neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ge-

winnen und diese dann auch langfrist ig binden kann. Die Arbeitsgruppe ist 

der festen Überzeugung, je erfolgreicher man in diesen beiden Bereichen 

arbeitet, desto weniger „Zwang“ und „Sanktion“ sind beim Schiedsrichter -

Sol l  erforderl ich. Deswegen wil l sich die Arbeitsgruppe nicht auf das 

Schiedsrichter-Sol l beschränken, sondern auch in diesen beiden Bereichen 
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Hinweise und Empfehlungen zur Umsetzung durch das Schiedsrichterwesen 

bzw. die Verwaltung des BHV geben. Die Arbeitsgruppe hat hier die aus-

drückl iche Erwartung, dass der BHV bzw. das Schiedsrichter-Ressort sich 

mit den Ergebnissen auch dieser zusätzl ichen Unterarbeitsgruppen ausei-

nandersetzt und diese zumindest perspektivisch umsetzt bzw. in einem mög-

l ichen neuen Verband für die Umsetzung einsetzt.  Nicht zuletzt aus diesem 

Grund plant die Arbeitsgruppe eine spätere Evaluierung der Arbeitsergeb-

nisse (vgl. Ziffer 7) . 

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Arbeitsgruppe auch Anregungen 

für die Umsetzung direkt in den Vereinen erarbeitet hat. Eine Anbindung 

unter diesem Aspekt an die Vereine sieht die Arbeitsgruppe als unabdingbar 

an. 

 

Die dritte Unterarbeitsgruppe hat sich demgegenüber mit den bestehenden 

Regelungen zum Schiedsrichter-Sol l  auseinandergesetzt (Ist-Zustand) und 

Reformvorschläge erarbeitet. 

 

Folgende Unterarbeitsgruppen wurden eingesetzt:  

 

•  Unterarbeitsgruppe I:   Optimierung des Bestandes  

•  Unterarbeitsgruppe II:  Gewinnung und Bindung 

•  Unterarbeitsgruppe III: Reformation und Akzeptanz 

4.2   Unterarbeitsgruppe I „Optimierung des Bestandes“ 

 

Diese Untergruppe durchleuchtete vor al lem die ablaufspezif ischen und 

technischen Gesichtspunkte im Zusammenhang mit dem Schiedsrichterwe-

sen. Hinsichtl ich der Abläufe wurden vor al lem die sog. Freiwunschl isten der 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter als ggf. reformbedürft ig identifi-

ziert. Festgestel lt wurde die fehlende Effektivität des bisherigen Online -Ein-

tei lungssystem. Dieser Mangel muss besser adressiert und vorhandene Res-

sourcen besser genutzt werden. Die Arbeitsgruppe hatte sich hierbei Frage-

stel lungen zu widmen wie z.B.: Warum gibt es vergleichsweise viele 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im System, die aber nur zwischen 

drei und zehn Spiele leiten? Ist die Pf lege der Freiwunschl iste zu aufwendig? 

Werden die Freiwunschl isten von den Schiedsrichterinnen  und Schiedsrich-

tern gewissenhaft ausgefül lt? Kann die Freiwunschl iste in den Kalender der 
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Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter importiert werden? Kann der Spiel-

plan „spielender“  Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter automatisch in die 

Freiwunschl iste übertragen werden, um Verwaltungsaufwand zu reduzieren? 

In diese Überlegungen waren also neben organisatorischen auch technische 

Fragestel lungen zu untersuchen. Diese Untersuchung setzt auch eine enge 

Einbindung des Dienstleisters Handball4al l  voraus. 

4.3   Unterarbeitsgruppe II „Gewinnung und Bindung“ 

 

Die Statist iken sind eindeutig. Betrachtet man eine Saison im BHV und in 

den Bezirken mit einer optimalen Besetzung der Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter (von den Aktiven bis zur E-Jugend und von Einzel- bis zu 

Teamansetzungen), müssten pro Saison etwa 14.800 Spiele mit ungefähr 

21.500 Schiedsrichter innen und Schiedsrichtern besetzt werden. Überregio-

nale Ligen sind bei dieser statistischen Betrachtung noch gar nicht berück-

sichtigt. Allein in der Saison 2021/22 wären knapp 15.000 Schiedsrichter-

einsätze erforderl ich gewesen, tatsächl ich möglich waren jedoch nur 5.715 

(unter Einbeziehung der Jugend) . Diese Grundlage stellt die Basis der zwei-

ten Untergruppe dar. Wie schaffen wir es, neue Schiedsrichter innen und 

Schiedsrichter zu gewinnen bzw. vorhandene zu binden und zum Weiterma-

chen zu motivieren? Fragestel lungen dieser Untergruppe waren vor al lem: 

Wie ist es möglich, Jugendliche vor dem „Dropout -Alter“ für das Schieds-

richterwesen zu begeistern? Wie schaffe ich es, (ehemalige) Spielerinnen 

und Spieler oder auch Trainerinnen und Trainer zum Leiten von Spielen zu 

animieren? Welche besonderen Möglichkeiten und Anreize haben Spielerin-

nen und Spieler, die höherklassig gespielt haben? Gibt es verkürzte Auffri-

schungskurse für ehemalige Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter? Welche 

Aushängeschilder haben wir im BHV, mit denen wir im eigenen Verband wer-

ben können? 

 

Diese Unterarbeitsgruppe zielte also darauf ab, einzelne Überlegungen in 

den Fokus zu stel len und auszuarbeiten. Hier bestehen enge Schnittmengen 

mit der dritten Unterarbeitsgruppe, insbesondere mit Bl ick darauf, welche 

neuen Berechnungsmodelle umsetzbar sind und welche Aus - und Fortbi l-

dungsformate kann der BHV entsprechend anbieten. 
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4.4   Unterarbeitsgruppe III „Reformation und Akzeptanz“ 

 

Diese Unterarbeitsgruppe hat sich mit alternativen Berechnungsmodellen 

beschäftigt und vor al lem folgende Fragen behandelt. Ist es zielführend, bei 

der Anrechnung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern ausschl ießlich 

auf deren Verfügbarkeit  auf 15 Termine für zu leitende Spiele abzustel len 

oder gibt es ein eff izienteres und gerechteres Anrechnungskriterium, wie 

beispielsweise die Anzahl der geleiteten Spiele? Macht es die Berechnung 

des Schiedsrichter-Sol ls transparenter und akzeptabler, nicht isol iert auf die 

Mannschaftszahl der Vereine in den Spielklassen abzustel len, sondern – im 

Sinne eines Verursacherprinzips - an der Gesamtzahl der Spiele des Vereins 

(und damit der benötigten Schiedsrichterinnen  und Schiedsrichter) auszu-

richten? Wie belohne ich die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die 

mehr als 15 Spiele leiten? Wie schafft man es , die Qualität der Schiedsrich-

terleistungen hochzuhalten, auch wenn weniger Spiele geleitet werden? Die 

Unterarbeitsgruppe hat hier konkrete Berechnungsmodelle entwickelt  und 

Vorschläge für eine Neuberechnung erarbeitet.  

5 Arbeitsergebnisse und Vorschläge 

 

Die Unterarbeitsgruppen haben folgende Vorschläge erarbeitet und regen 

deren zeitnahe Umsetzung an. 

5.1 Empfehlungen der Unterarbeitsgruppe „Optimierung des 
Bestandes“ 

5.1.1 Empfehlung technischer Anpassungen 

 

Die Empfehlungen der Unterarbe i tsgruppe „Optimierung des Bestandes“ zie-

len vor al lem auf eine bessere technische Unterstützung der Schiedsrichter -

Eintei ler, aber auch der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter selbst ab. 

Voraussetzungen sind hier in erster Linie softwaretechnische Weiterentwick-

lungen des im BHV verwendeten  Spiel- und Eintei lungssystems „Hand-

bal l4al l“ über Änderungsanforderungen (sog. Change -Requests). 

 

Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen und werden im Anschluss er-

läutert: 
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•  Schaffung der technischen Möglichkeit, Freiwünsche der Schiedsrich-

terinnen und Schiedsrichter nicht nur tageweise, sondern auch stun-

denweise zu erfassen. 

 

•  Technische Erfassung der Lizenzstufe der jeweil igen Schiedsrichterin-

nen und Schiedsrichter.  

 

•  Implementierung einer Importfunktion freier Termine der Schiedsrich-

terinnen und Schiedsrichter in deren persönl ichen Kalender sowie die 

Möglichkeit der Anzeige freier Termine über ID -Online. 

 

•  Integration der Spieltermine „spielender“ oder eine Mannschaft trai-

nierender Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter.  

 

Zielführend erscheint also zunächst eine bessere zeit l iche Ausdifferenzie-

rung von Freiwunschterminen der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter . 

Nach Kenntnis der Arbeitsgruppe s tel lt das System vorrangig nur auf vol le 

Tage als Freiwunschtermin ab2. Ein solcher Freiwunschtermin bewirkt daher, 

dass die Schiedsrichterin oder der Schiedsrichter für den gesamten Tag nicht 

einsetzbar ist. Dies mag bei Urlauben oder sonstigen tageweisen Abwesen-

heiten sinnvol l  sein. Gerade bei selbst spielenden oder eine Mannschaft trai-

nierenden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern führt  dies an Spieltagen 

der eigenen Mannschaft jedoch zu einer fehlenden Ansetzbarkeit, obwohl 

das fragl iche Spiel nur einige Stunden des Tages in Anspruch nimmt und 

ggf. die Möglichkeit und Bereitschaft  vorhanden wäre, zusätzlich ein Spiel 

als Schiedsrichter zu leiten. Insoweit wird angeregt, die (bestehende) Mög-

l ichkeit zu optimieren, Freiwunschtermine nur stundenweise oder nach einer 

bestimmten Uhrzeit erfassen zu können. 

 

Sinnvol l erscheint auch eine optimierte Nutzung der vorhandenen techni-

schen Möglichkeit, die interne Kadereinteilung der Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter (sog. Lizenzstufe) bei der Einteilung zu berücksicht igen. 

Hierdurch ist es technisch möglich, dass das System Eintei lungsvorschläge 

für die einzelnen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter entsprechend ihrer 

Kadereintei lung vornimmt. Von der Klasseneintei lung nicht zulässige Spiel-

 
2 Die insoweit vorhandene Zeitfenster-Funktion ist technisch wenig intuitiv und bedarf daher zumindest der 
intensiven Erläuterung. 
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partien würden damit systemseitig von vorneherein nicht als Ansetzungs-

vorschlag unterbreitet. Dies würde im Ergebnis zu einer weiteren Entlastung 

der Schiedsrichtereintei ler führen. 

 

Als wünschenswert hat die Arbeitsgruppe auch die Implementierung einer 

Importfunktion freier Termine der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in 

deren persönl ichen Kalender sowie die Möglichkeit der Anzeige freier Ter-

mine über ID-Online angesehen. Beide Optimierungsvorschläge wären im 

Wege von Change Requests durch Handball4al l umzusetzen.  

 

Eine weitere wesentliche technische Verbesserung sieht die Arbeitsgruppe 

in der Integration der Spieltermine „spielender“ oder eine Mannscha ft trai-

nierender Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter. Die automatische Ver-

knüpfung dieser Termine würde die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 

bei der Angabe ihrer Freiwunschtermine deutl ich entlasten und die Meldung 

von Freiwünschen beschleunigen. Je nach Spielklasse handelt es sich um 

eine Vielzahl von Terminen. Auch Spielverlegungen oder sonstige Änderun-

gen im Spielplan könnten auf diese Weise schnel l abgebi ldet werden. Im 

Ergebnis würde auch hier die Prüfung der Verfügbarkeit von Schiedsrichte-

rinnen und Schiedsrichter für die Eintei lung erleichtert.  

 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt darüber hinaus technische und / oder organi-

satorische Maßnahmen, die eine bessere Nutzung der personel len Ressour-

cen gewährleisten. In Zeiten von „Schiedsrichtermangel“ und unbesetzten 

Spielklassen kann es sich das Schiedsrichterwesen nicht erlauben , vorhan-

dene und einsatzwil lige Schiedsrichter nicht oder zu wenig einzusetzen. Es 

kann und darf nicht sein, dass Schiedsrichter in der Spielsaison nur Spiel-

ansetzungen im einste l ligen Bereich bekommen, obwohl diese grundsätzl ich 

verfügbar sind. Hier müssen die Einteiler besser sensibi l isiert und technisch 

unterstützt werden. Bei al lem Verständnis dafür, dass die Eintei ler gerne 

auf „zuverlässige Stützen“ und stets verfügbare Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter zurückgreifen, müssen und sol len auch nicht so oft einge-

setzte Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter öfter eingesetzt werden.  
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5.1.2 Umsetzungserfordernisse und Sachstand 

 

Die genannten technischen Empfehlungen der Arbeitsgruppe setzen – wie 

bereits dargestellt – mehrheit l ich kostenpflichtige Anpassungen an die Soft-

ware voraus. Mangels technischen Sachverstandes  ist die Arbeitsgruppe 

nicht in der Lage festzustel len, wie hoch sich die technischen und f inanziel-

len Aufwände für die angeregten Softwarelösungen gestalten, konkret wie 

viele Personentage für die Programmierung, Tests etc. erforderl ich sind. Die 

Arbeitsgruppe empfiehlt , die bereits begonnene Kommunikation mit Hand-

bal l4al l  zu forcieren, um klare Aussagen zur technischen Umsetzbarkeit, zu 

den damit ggf. verbundenen Aufwänden und den voraussichtl ichen Kosten 

zu erhalten. Erst dann kann nach Auffassung der Arbeitsgruppe seitens des 

Schiedsrichterwesens, der Verwaltung und ggf. des Ressorts Finanzen in 

eine Entscheidungsfindung und Kosten-Nutzen-Abwägung eingestiegen wer-

den. Die Arbeitsgruppe drängt hier ausdrückl ich darauf, mit dem gebotenen 

Nachdruck auf Handbal l4al l zuzugehen, da nach derzeit igem Sachstand der 

Arbeitsgruppe auf die bereits gestel lten Anfragen der Geschäftsstel le (auch 

nach Monaten) noch keine Antwort bzw. Reaktion seitens Handball4al l  vor-

l iegt. 

5.2 Empfehlungen der Unterarbeitsgruppe „Gewinnung und 
Bindung“ 

 

Die Unterarbeitsgruppe hat sich umfassend mit der Fragestel lung auseinan-

dergesetzt, wie unabhängig von der „Zwangswirkung“ des Schiedsrichter -

Sol ls Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gewonnen und – was im Ergeb-

nis genauso wichtig ist – dauerhaft erhalten werden können. Die Vorschläge 

der Unterarbei tsgruppe sind hierbei im Wesentl ichen organisatorischer, 

rechtl icher und f inanziel ler Natur. 

5.2.1 Kinder- und Jugendhandballschiedsrichter 

 

Bislang ist im BHV eine Tätigkeit als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter in 

off izieller Funktion erst mit Vol lendung des 16. Lebensjahr möglich. Dies 

trägt der großen Verantwortung der Tätigkeit Rechnung . Die Arbeitsgruppe 

verkennt diesen Umstand nicht, ist aber gleichwohl der Auffassung, dass 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter nicht erst ab 16 Jahren ad h oc „ins 

kalte Wasser“ geworfen werden sol lten. Schl ießl ich ha t sich gezeigt, dass 
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diese „Neulinge“ häufig noch keine Erfahrungen als Schiedsrichterin oder 

Schiedsrichter gewinnen konnten und dann – trotz Coaching-Maßnahmen – 

schnel l überfordert sind und ih r Engagement schnel l beenden.  

 

Deswegen erscheint es aus Sicht der Arbeitsgruppe zielführend, Kinder und 

Jugendliche in ganz bestimmten Spiel - und Ligenbereichen bereits früher für 

das Schiedsrichterwesen zu gewinnen. Die insoweit (noch in einem besser 

„geschützten“ Bereich) gewonnenen Erfahrungen tragen zur Persönl ichkeits-

bildung bei und führen dazu, dass die Jungschiedsrichter mit vol lendetem 

16. Lebensjahr dann auf die Tätigkeit als vol l ausgebi ldete Schiedsrichterin 

oder Schiedsrichter deutl ich besser vorbereitet sind. Sie wissen, welche Her-

ausforderung mit dem Schiedsrichteramt verbunden sind und können auf-

grund der bisherigen Erfahrungen mit Krit ik – ganz gleich ob sachlich oder 

unsachlich – besser und professionel ler umgehen. Zudem können dadurch 

Maßnahmen geschaffen werden, welche den Einstieg zum Schiedsrichter er-

leichtern und niedrigere Hürden für den Einstieg anbieten.  

 

Die Module zum Kinderhandbal l - und Jugendhandballschiedsrichter inklusive 

deren nach Anforderung adaptierten Ausbi ldung werden im Handballverband 

Württemberg (HVW) nach Kenntnis der Arbeitsgruppe bereits erfolgreich an-

gewendet. Die Ausbi ldung zu diesen neuen, stufenweisen Einstiegsmodulen 

sol lte zudem durch ein erweitertes Ausbi ldungskonzept adressiert und be-

gleitet werden. 

 

Hinsichtl ich des Einstiegsalters und der Einsatzfelder sol l  nach Auffassung 

der Arbeitsgruppe folgendermaßen unterschieden werden: 

 

•  Kinderhandballschiedsrichter ab dem vollendeten 12. Lebensjahr 

 

Kinderhandballschiedsrichter sol len eine verkürzte Schiedsrichterausbi ldung 

(Ausbi ldungsstufe Modul 13) erhalten. Die Ausbi ldung sol lte vorzugsweise 

durch Personen aus dem Lehrstab erfolgen, die im Umgang mit Kindern ge-

 
3 Abgestellt wird hier auf die aktuell in der Schiedsrichter-Ausbildung angewendeten Module. Hier wäre selbst-
verständlich zu prüfen, ob diese für die Ausbildung von Kinder- bzw. Handballschiedsrichtern geeignet wären. 
Falls erforderlich wären diese altersgerecht anzupassen. Die Arbeitsgruppe regt hier an, entsprechende Erfah-
rungen aus dem Handballverband Württemberg zu nutzen. 
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schult sind und über entsprechende pädagogische Grundfähigkeiten verfü-

gen4. Ihnen sol lten Spiele der „Mini-Minis“ und der F-Jugend sowie der Auf-

baurunde vorbehalten bleiben. Die Eintei lung der Kinderhandballschieds-

richter sol lte nicht zentral durch das Schiedsrichterwesen, sondern durch 

die Vereine selbst oder durch eine neu zu schaffende Position eines Kinder-

handbal lspielleiters erfolgen. Diese enge Anbindung an die Vereine würde 

eine engmaschige Betreuung und organisatorische Begleitung der Kinder-

handballschiedsrichter („Coaching“ und Betreuung bei den Spielen, Fahrt 

zum Spielort etc.) sicherstel len und gewährleisten, dass d ie Kinder nicht auf 

sich al lein gestel lt sind. 

 

Der Arbeitsgruppe ist bewusst, dass § 1 Abs. 3 d) der Schiedsrichterordnung 

DHB (SRO DHB) grundsätzl ich ein Mindestalter von 16 Jahren vorsieht. Eine 

Ausnahme bestimmt § 17 Abs. 2 c) SRO DHB ab dem vol lendeten 14. Le-

bensjahr zu. Die Arbeitsgruppe regt daher eine Überprüfung an, auf welcher 

rechtl ichen Basis der Kinderhandbal lschiedsrichter im Handballverband 

Württemberg angewendet wird. Sol lte diese sich rechtl ich als nicht tragfähig 

ergeben, regt die Arbeitsgruppe eine Init iative des BHV an, eine entspre-

chende Änderung der SRO DHB mit dem Ziel an, die Zulassung des Kinder-

handbal lschiedsrichters ab dem vol lendeten 12. Lebensjahr zu ermöglichen. 

 

•  Kinderhandballschiedsrichter ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 

 

Ab dem vol lendeten 14 Lebensjahr sol lten Kinderhandbal lschiedsrichter für 

Einsätze in der E- und D-Jugend vorgesehen werden. Denkbar ist ggf. auch 

ein zeit l ich früherer Einsatz in diesem Altersklassenbereich, sofern die Kin-

derhandbal lschiedsrichter bereits ein Jahr aktiv sind oder mindestens 8 

Einsätze bei Spielen der G- und F-Jugend geleitet haben. Auch in diesem 

Bereich ist es nach Auffassung der Arbeitsgruppe nicht erforderl ich, dass 

die Kinder die „vol le“ Modulausbi ldung als Schiedsrichter erhalte. Auch hier 

wird die Ausbi ldungsstufe des Moduls 1 als ausreichend erachtet.  Die Ein-

tei lung erfolgt auch hier auf Vereinsebene bzw. durch einen Kinderhandbal l-

spiel leiter. 

 

 

 

 
4 Entsprechende personelle Ressourcen bestehen derzeit nicht und müssten erst aufgebaut werden. 
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•  Jugendhandballschiedsrichter 

 

Mit dem vol lendeten 15. Lebensjahr sol lten sog. Jugendhandballschiedsrich-

ter geschaffen werden. Sie sol lten berechtigt sein, Spiele bis maximal der 

Altersklasse C (im unteren bis mitt leren Leistungsniveau) zu leiten. Vor dem 

vol lendeten 15. Lebensjahr ist eine solche Berechtigung denkbar, wenn der 

Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin bereits seit einem Jahr in E- und D-

Jugend eingesetzt wird. Aufgrund der höheren (auch regeltechnischen) An-

forderung sol lte hier al lerdings die Ausbi ldungsstufe des Moduls 2 der 

Schiedsrichterausbildung vorausgesetzt werden. Die Eintei lung erfolgt auch 

hier (noch) auf Vereinsebene bzw. durch einen Kinderhandballspiel leiter  

bzw. durch den zuständigen Schiedsrichter -Einteiler, soweit es sich um eine 

Spielklasse handelt, die durch „off iziel le“ Schiedsrichter abgedeckt wird.  

 

Als weitere Voraussetzung für die Schaffung eines Kinder - oder Jugendhand-

bal lschiedsrichtersystems bedarf es aus Sicht der Arbeitsgruppe jedoch 

zwingend einer Vereinheit l ichung der Spiel - bzw. der Eintei lungssysteme 

beider Bezirke. Die Arbeitsgruppe sieht hier die Notwendigkeit, dass in den 

Bezirken RNT und AES die Schiedsrichtereintei lung der Kinder - oder Jugend-

schiedsrichter in gleicher Weise –  wie vorgeschlagen – erfolgt. Auch die 

derzeit noch in unterschiedl ichen Systemen durchgeführten Spielfeste müss-

ten nach einheitl ichen Vorgaben ausgerichtet werden.  

 

Als Anreiz und Wertschätzung für die als Kinder - und Jugendhandball-

schiedsrichter gewonnenen Erfahrungen, sol lten diese bei dem Erwerb des  

„vol lwertigen“ Schiedsrichter-Status in der Weise begünstigt werden, dass 

ledigl ich das noch fehlende 3. Modul der Schiedsrichterausbi ldung abzulegen 

ist. Die so gewonnenen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter verfügen be-

reits über erhebl iche Fähigkeiten und Erfahrungen, so dass  Ihnen – anders 

als vol lständige „Neulinge“ – auch unmittelbar Spiele der B- und A-Jugend 

bzw. höherklassige D- und C-Jugend-Einsätze übertragen werden sol lten. 

pfeifen können. Durch diese Form der Ausbi ldung kann es nach Einschätzung 

der Arbeitsgruppe nicht nur gel ingen, (auf dem Papier) neue Schiedsrichter 

zu gewinnen, die sich erst das praktische „Doing“ aneignen müssen und bei 

denen die Gefahr eines schnel len Aufhörens groß ist. Vielmehr würden durch 

dieses System Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gewonnen werden, 

die in ihrem Leistungsvermögen schon fortgeschritten sind und bei denen 

bereits eine Bindung zum Schiedsrichterwesen stattgef unden hat. Die 
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Chance, dass diese Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter der „Schiedsrich-

terei“ erhalten bleiben, ist deutl ich höher. Genau das muss das Ziel sein.  

 

Als weiteren Anreiz für die Vereine, sich um die Gewinnung von Kinder - und 

Jugendhandballschiedsrichter zu bemühen, sol lte nach Auffassung der Ar-

beitsgruppe dazu beitragen, dass die von diesen Schiedsrichtern geleiteten 

Spiele auf das Schiedsrichter-Soll  des Vereins angerechnet werden. Damit 

würden diese Vereine nicht nur perspektivisch ab der Ausbi ldung zu einem 

„vol lwertigen“ Schiedsrichter profit ieren, sondern bereits umgehend bei der 

Berechnung des Schiedsrichter-Sol ls berücksichtigt. Bzgl. dieses Vorschla-

ges besteht in der Arbeitsgruppe jedoch kein einheit licher Konsens. Insbe-

sondere die Vertreter des Schiedsrichterwesens haben darauf hingewiesen, 

dass eine zu weitgehende Berücksichtigung von Spielen im Schiedsrichter -

Sol l  der Vereine zu einer unangemessen hohen Entlastung der Vereine führe, 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für die Leitung im Erwachsenenbe-

reich zur Verfügung zu stel len .  

5.2.2 Schiedsrichter-Pools 

 

Nach der bisherigen Regelung des Schiedsrichter -Sol ls (vgl. Ziffer 5.3.1) 

wird eine Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter nur dann auf das Schieds-

richter-Sol l  angerechnet, wenn dieser für mindestens 15 Spiele pro Spiel-

saison als Schiedsrichter zur Verfügung steht (vgl. § 14 Abs. 1 BHV -SpO). 

Damit bleiben Schiedsrichterleistungen, die diesen Wert nicht erreichen, un-

berücksichtigt. Dies erscheint ungerecht, wei l die fraglichen Spiele tatsäch-

l ich geleistet und das Schiedsrichterwesen um die Anzahl dieser Spiele ent-

lastet wurden. Diese Problematik greifen die Reformationsvorschläge der 

Unterarbeitsgruppe „Reformation und Akzeptanz“  auf, die mit der erweiter-

ten Berücksichtigung ab 8 Spielen, diesem Pool-Ansatz Rechnung tragen 

(vgl. Ziffer 5.3 ff) . Im Übrigen ist mit dem „Pool“  gemeint, dass nicht eine 

Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter 15 Spiele erbringen muss, um be-

rücksichtigt zu werden, sondern dass diese (m indestens) 15 Spiele auch 

durch mehrere Köpfe erbracht werden können, die allein nicht auf das Sol l  

von 15 Spielen kommen.  

 

Hierbei ist sich die Arbeitsgruppe bewusst, dass es wenig eff izient und an-

gesichts des hohen Verwaltungsaufwandes kaum angemessen i st, nach un-

ten keine Spielanzahlgrenze für die Einrechnung in den Pool zu ziehen. So 
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dürfte der Verwaltungsaufwand zu hoch bzw. der messbare Benefit für das 

Schiedsrichterwesen zu gering sein, wenn hier ein oder zwei Spiele durch 

eine Person pro Spieljahr angerechnet werden könnten. Die Arbeitsgruppe 

ist hier der Auffassung, dass eine Anzahl von mindestens acht Spielen pro 

Spielsaison erreicht werden muss, um anrechnungsfähig zu sein. Insoweit 

wäre es für einen Verein möglich – die Beibehaltung der derzeitigen Berech-

nungsmethode unterstel lt –, zwei Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter 

mit mindestens acht Spieleinsätzen zu „poolen“ und auf das Schiedsrichter -

Sol l  als vollwertigen Schiedsrichter anzusetzen. 

 

Nicht (mehr) zum Tragen kämen diese Überlegungen, wenn sich der BHV 

einer grundsätzl ichen Überarbeitung der Berechnungsgrundlage entspre-

chend der Empfehlungen der Unterarbeitsgruppe „Akzeptanz und Reforma-

tion“ anschließen würde. Da in diesem Fall  nicht die Verfügbarkeit für 15 

Spiele, sondern die Anzahl der tatsächl ich geleisteten Spiele das maßgebli-

che Anrechnungskriterium wäre, wäre eine „Poolung“ nicht mehr erforder-

l ich, da die Spiele des einzelnen Schiedsrichters bzw. der S chiedsrichterin 

ohnehin angerechnet würden (vgl. die Vorschläge zu Ziffer 5.3).  

5.2.3 Verkürzte Ausbildung bei Spielerinnen und Spielern
 höherer Ligen 

 

Die Arbeitsgruppe unterstützt den Vorschlag, aktiven oder ehemaligen Spie-

lerinnen und Spielern, ggf. auch Trainerinnen und Trainern höherer Ligen, 

als Anreiz für eine Tätigkeit als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter  eine 

verkürzte Ausbi ldungszeit zu fordern. Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, 

dass mit Bl ick auf die praktischen und die spieltaktischen Fähigkeiten dieser 

Spielerinnen und Spieler bzw. Trainerinnen und Trainer eine angemessen 

verkürzte Ausbi ldung als Schiedsrichter ausreichend ist. Hier ist es nach 

Einschätzung der Arbeitsgruppe jedoch elementar , klare Regelungen zu 

schaffen. Es muss also vordefiniert sein, unter welchen formellen Voraus-

setzungen (also insbesondere, ab welchen Ligen) diese Regelung anwendbar 

sein sol l . Es muss zudem festgelegt sein, ob diese Ligabestimmung einheit-

l ich für Frauen und Männer gi lt, oder ob hier – aufgrund der geringeren 

Ligaanzahl im Damenbereich – abweichende Spielklassen angesetzt werden 

sol len. In die Überlegungen für eine konkrete Regelung sol lte auch einbezo-

gen werden, ob die Frage, wie lange die betreffende Person in einer solchen 
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Liga aktiv war (oder ist) ausschlaggebend sein sol l . Zudem könnte von Be-

deutung sein, wie lange das Engagement auf höherer Ebene maximal zu-

rückl iegen darf. Die Arbeitsgruppe spricht sich daher an dieser Stel le für 

eine klare und unmissverständl iche Regelung aus.   

5.2.4 Berücksichtigung von Freundschaftsspielen im SR-Soll 

 

Seit einigen Jahren besteht die Verpfl ichtung , Spiele ohne Meisterschafts-

charakter (Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele, Turnierspiele)  dem 

Verband zu melden und durch off iziel le Schiedsrichter innen und Schieds-

richter leiten zu lassen. Insoweit besteht für die Schiedsrichterin und den 

Schiedsrichter hinsichtlich des eigenen Aufwandes kein nennenswerter Un-

terschied gegenüber einer Ansetzung in der Meisterschaftsrunde. Hinzu 

kommt, dass die Vereine in den vergangenen Jahren in der Vorbereitung auf 

die Meisterschaftsrunde zunehmend auf Freundschaftsspiele setzen. Im Er-

gebnis haben daher die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auch außer-

halb der Spielrunde einen erheblichen Einsatz zu leisten. D as Sprichwort  

„Nach der Runde ist vor der Runde“ tri fft insoweit in vollem Umfang zu.  

 

Aufgrund der nur geringen organisatorischen Unterschiede zum Einsatz von 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern in der Meisterschaftsrunde plädiert 

die Unterarbeitsgruppe daher dafür, dass auch die Leitung von Vorberei-

tungs- oder Freundschaftsspielen in der Berechnung für das Schiedsrichte r-

Sol l  Berücksichtigung f indet.  Als Kompromisslösung regt die Arbeitsgruppe 

an, entsprechende Spiele – da diese nur vorbereitenden Charakter haben – 

antei lig, z.B. mit e inem Faktor von 0,5 zu berücksichtigen. 

 

Eine entsprechende Überprüfung regt die Unterarbeitsgruppe auch hinsicht-

l ich von Spielen mit verkürzter Spielzeit (v.a. Jugend-Quali f ikationsspiele) 

und Einsätze bei Turnieren an. Insbesondere bei Turnierspielen (formalju-

rist isch sind diese mit Freundschaftsspielen gleichzusetzen) ist sich die Ar-

beitsgruppe jedoch bewusst, dass die Erfassung solcher Spiele organisato-

risch problematisch bzw. nur bedingt kontrol l ierbar sein dürfte.  

 

Dieser Auffassung begegnen die Vertreter des Schiedsrichterwesens in der 

Arbeitsgruppe jedoch mit Bedenken. Zum einen l iegt die Durchführung von 

Vorbereitungsspielen im Wesentl ichen im Organisationsbereich der Vereine 
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und werden statist isch nicht vol lständig erfasst. Hinzu kommt, dass die Ver-

eine die entsprechenden Spiele häufig sehr kurzfristig anmelden, was den 

organisatorischen Aufwand weiter erhöht. Aus diesen Gründen ist die Um-

setzung einer Anrechnung für das Schiedsrichter -Sol l mit vertretbarem Auf-

wand nicht zu leisten. Zudem werden diese Spiele – mit Bi ll igung des zu-

ständigen Einteilers – häufig durch vereinsangehörige Schiedsrichter  abge-

deckt. Letztl ich wird hierdurch zumindest theoretisch ein gewisser Miss-

brauch mit dem Zwecke der Erfüllung des Schiedsrichter -Sol ls möglich. Vor 

diesem Hintergrund ließ sich in der Arbeitsgruppe keine einvernehmliche 

Meinung f inden. Daher kann die Arbeitsgruppe für diesen Vorschlag keine 

gemeinsame Empfehlung aussprechen. Zu berücksichtigen dürfte auch sein, 

dass nicht in allen Fäl len die örtl ichen Schiedsrichter -Eintei ler des BHV oder 

der Bezirke für die Schiedsrichtereinteilung von Freundschaftsspielen zu-

ständig sind. Nach § 8 Abs. 4 der SRO-DHB gi lt dies insbesondere bei 

Freundschaftsspielen mit Betei l igung von Mannschaften der DHB-Ligaver-

bände sowie mit ausländischen Mannschaften.  

 

Des Weiteren sieht die Arbeitsgruppe solche Spiele ohne Meisterschaftsch-

arakter –  eben, weil  das Ergebnis nur zweitrangig und der „Druck“ durch die 

Mannschaften geringer ist – als geeignetes Mittel, neue Schiedsrichterinnen 

und Schiedsrichter zu gewinnen. Bei diesen Spielen können sie lernen und 

Erfahrungen sammeln, ohne dass sich Fehlentscheidungen und schwächere 

Leistungen in maßgeblicher Weise auswirken. Die Arbeitsgruppe regt daher 

an, Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele in niedrigeren Klassen durch in-

teressierte „Nicht-Schiedsrichter“ leiten zu lassen , um hier aktiv Schieds-

richter-Akquise zu betreiben. Um das Schiedsrichterwesen auf talentierte 

„Nicht-Schiedsrichter“ aufmerksam zu machen und diese ggf. für eine 

Schiedsrichter-Ausbildung zu gewinnen, wäre es zudem sinnvol l, die betei-

l igten Vereine eine verpfl ichtende (einfache) Beobachtung oder ein Feed-

back erstellen zu lassen. Die als geeignet erscheinenden „Nicht-Schiedsrich-

ter“ könnten dann direkt und zielgerichtet durch Verantwortl iche des 

Schiedsrichter-Wesens angesprochen werden. In Abkehr der bisherigen pas-

siven Form der Akquise (Angebot an der Tei lnahme an Schiedsrichter-Lehr-

gängen) könnte eine aktive Schiedsrichtergewinnung erfolgen. Perspekti-

visch sol lte die Akquise ohnehin so ausgestaltet sein, dass die Vereine aktiv 

die aus ihrer Sicht geeigneten Personen melden . 
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5.2.5 Finanzielle Aspekte des Schiedsrichterwesens 

 

Die Arbeitsgruppe ist sich darüber im Klaren, dass eine Tätigkeit als 

Schiedsrichterin und Schiedsrichter nahezu ausschließl ich auf idealist ischen 

Motiven und au f dem „Spaß am Pfeifen“ beruht. Finanzielle Erwägungen 

spielen auf dem Leistungsniveau des BHV eher weniger eine Rol le. Dennoch 

ist eine angemessene Spesenregelung nicht nur Ausdruck von Wertschät-

zung. Vielmehr sol l  durch die „Entlohnung“ zumindest sichergestel lt werden, 

dass die Schiedsrichterin und der Schiedsrichter für den zeit l ichen Aufwand 

und die anforderungsreiche Tätigkeit entschädigt werden. Keinesfal ls dar f 

es sein, dass Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter – insbesondere im Be-

reich der Fahrkosten – unangemessen niedrige f inanziel le Zuwendungen er-

halten oder sogar „draufzahlen“.  

 

Aus diesem Grund sol lte aus Sicht der Arbeitsgruppe nicht zuletzt wegen der 

aktuel l  sehr hohen Inflation und den steigenden Kraftstoffpreisen zwingend 

zumindest eine Anpassung der Fahrtkostenpauschale erfolgen. Diese l iegt 

derzeit für die Fahrt bei 0,30 € pro Ki lometer. Diese Kilometerpauschale ist 

nach Auffassung der Arbeitsgruppe nicht mehr zeitgemäß. Schließl ich lassen 

die gült igen gesetzlichen Reisekostenbestimmungen, die als Grundlage für 

die Festlegung dienen, bereits aktuel l eine andere Vergütung zu. Nach § 5 

Abs 2 Satz 1 des Landesreisekostengesetzes5 beträgt die Entschädigung für 

Dienstreisen im dienstl ichem Interesse derzeit 0,35 € pro Ki lometer. Da die 

Anreise von Schiedsrichtern zwangsläufig im „dienstl ichen“ Interesse des 

BHV erfolgt, dürfte hier eine paral lele Interessenslage anzunehmen sein. 

Insoweit regt die Arbeitsgruppe an, die Gewährung von Reisekosten analog 

zur zit ierten Vorschrift des Landesreisekostengesetzes anzupassen (betrif ft 

dann zwangsläufig sämtl iche Reisekostenregelungen des BHV und nicht nur 

das Schiedsrichterwesen). 

 

Zielführend ist aus Sicht der Arbeitsgruppe auch eine angemessene Auf-

wandsentschädigung von Kinder- und Jugendhallbal lschiedsrichtern. Vorbe-

halt l ich der rechtlichen Prüfung, ob es sich beim vergüteten Einsatz von 

Kinder- und Jugendschiedsrichtern um eine Beschäftigung im Sinne des § 5 

 
5 vgl. https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/86u/page/bsbawueprod.psml/action/port-
lets.jw.MainAction?p1=7&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoc-
case=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-RKGBW2021pP5&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint  

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/86u/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=7&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-RKGBW2021pP5&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/86u/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=7&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-RKGBW2021pP5&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/86u/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=7&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-RKGBW2021pP5&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
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des Jugendarbeitsschutzgesetzes6 handelt, ist kein offensichtl icher Grund 

ersichtl ich, warum diese von einer verpfl ichtenden Entschädigung ausge-

nommen sein sol lten. Im Übrigen wird das Schiedsrichterwesen auf diese 

Weise auch für Kinder- und Jugendliche als kleines zusätzliches Taschengeld 

attraktiv. Die Kosten dürften sich hierbei angesichts der im Ergebnis eher 

geringen Zahl der Einsätze und des lokal umgrenzten Einsatzgebiets in ei-

nem überschaubaren Rahmen halten.  

5.2.6 Bindung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern 

 

Nicht nur die Gewinnung neuer Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, son-

dern auch deren dauerhafte Bindung ist für ein gesundes Schiedsrichterwe-

sen elementar. Daher muss es die Prämisse sein, das Schiedsrichterwesen 

für die vorhandenen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter attraktiv, span-

nend, modern und vielseitig zu gestalten. Die Arbeitsgruppe schlägt in die-

sem Zusammengang nachstehende Maßnahmen vor. Dabei ist der Arbeits-

gruppe bewusst, dass eine Umsetzung dieser Vorschläge letztl ich die not-

wendigen personel len und sachl ichen Ressourcen voraussetzt, die  ggf. erst 

aufzubauen wären. 

 

•  Attraktive Gestaltung von Lehrabenden oder ähnl ichen Formaten  

 

Die Bedeutung der Kommunikat ion und Informationsweitergabe zwischen 

den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern ist von zentraler Bedeutung bei 

der „Bestandspflege“ im Schiedsrichterwesen. Daher sol lte nach Einschät-

zung der Arbeitsgruppe das Format bisheriger Lehrabende oder Versamm-

lungen in Abstimmung mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern 

überdacht werden. Wenige, aber da für langatmige Treffen mit einer Flut von 

Informationen sind wenig attraktiv und werden eher als Belastung denn als 

„Event“ betrachtet. Die Frequenz solcher Termine sol lte daher erhöht und 

die Inhalte thematisch eingeschränkt werden. Denkbar ist auch das Angebot 

von regelmäßigen Online-Treffen zu speziel len Themenfeldern oder ggf. 

auch „nur“ zum sozialen Austausch.  

 

Für Schiedsrichter-Neulinge könnten eigene Veranstaltungen geplant wer-

den, damit diese sich wahrgenommen fühlen und ein eigenes Format zum 

 
6 https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/__5.html  

https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/__5.html
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Austausch ihrer Erfahrungen haben. Zudem könnte auf speziel len „Neulings-

abenden“ wichtige Informationen gerade für vermeintl iche Anfängerinnen 

und Anfänger vermittelt werden. 

 

Auch die soziale und „Spaß“-Komponente sol lte nicht aus dem Blick verloren 

werden. Gemeinsame Treffen und Erlebnisse im Rahmen von Ausflügen oder 

Gri l l festen steigern das Gemeinschaftsgefühl und bieten Alternativen zu den 

Schiedsrichtereinsätzen, die weitgehend allein oder al lenfalls im Gespann 

bestritten werden. In diesem Bereich wäre auch die Nutzung sozialer Medien 

anzusiedeln. Hier könnte man beispielsweise fachl iche Foren platzieren (z.B. 

Foren zur Regelumsetzung, Videos etc.). Alternativ sind Kommunikations-

plattformen wie Instagram oder What’s-App-Gruppen (z.B. unter dem Ge-

sichtspunkt „Von Neulingen für Neulinge“ ) bzw. ein spezieller Newsletter 

(wie er beispielsweise im Pfälzischen Handballverband angeboten  wird) 

denkbar. 

 

Die Arbeitsgruppe verkennt nicht, dass das Schiedsrichterwesen des BHV, 

insbesondere der Bezirke, in diesen Bereichen in den vergangenen Jahren 

bereits durchaus sehr aktiv und innovativ gewesen ist. Zudem existieren 

beispielsweise mit dem DHB-Schiedsrichterportal bereits schon jetzt ge-

winnbringende Informationsangebote für Schiedsrichterinnen und Schieds-

richter. Der Arbeitsgruppe ist auch bewusst, dass die Umsetzung solcher 

Maßnahmen zeit- und personal intensiv ist. Leider gab es auch in der Ver-

gangenheit einige lobenswerte Init iativen, die von den Schiedsrichterinnen 

und Schiedsrichtern nur sehr zurückhaltend angenommen wurden. Dennoch 

möchte die Arbeitsgruppe durch diese Empfehlungen den Verband und seine 

Ressorts motivieren, die Anstrengungen in diesen Bereichen zu intensivieren  

und nach neuen Wegen zu suchen. Im Rahmen einer Evaluation (vgl. Ziffer 

7) wäre nach einer angemessenen Zeit  zu prüfen, ob der damit verbundene 

Aufwand durch einen entsprechenden nutzen gerechtfertigt war.  

 

•  Aufbau eines Netzwerks 

 

Als sinnvol l  und zielführend sieht die Arbeit sgruppe auch den Aufbau einer 

gesonderten Schiedsrichter-Homepage wie dies beispielsweise der bayeri-

sche Fußbal lverband umgesetzt hat. Am Schiedsrichterwesen Interessierte 

können hier zielgerichtet und schnel l die für sie notwendigen Informationen 
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f inden. Der Weg zum Schiedsrichterwesen wird auf diese Weise leichter ge-

macht. Aber auch für bestehende Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 

bietet eine eigene Homepage Raum für Informationen und ggf. eigene Bei-

träge, Erfahrungsberichte. Hier bestünde auch die Möglichkeit einer eigenen 

Tool-Box, die auf die Bedürfnisse des BHV-Schiedsrichters zugeschnitten ist 

und sich nicht nur an dem al lgemeinen und eher leistungsorientierten DHB-

Schiedsrichterportal orientiert.  Die bisher vorgesehenen Bereiche der BHV-

Homepage könnten auf diese Weise deutl ich „aufgewertet“ werden.  

 

•  Werbekampagnen 

 

Aus Sicht der Arbeitsgruppe könnte auch eine zielgerichtete Werbekam-

pagne die Gewinnung und Bindung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrich-

tern erleichtern. Diese könnte zentral gesteuert werden und würde dem 

Schiedsrichterwesen die notwendige Präsenz in den Hal len verschaffen. Als 

Werbeträger wären hier denkbar beispielsweise „Roll-Up“-Banner oder Pla-

kate und Poster. Auch „G iveaways“ wie z.B. Pfeifen, Aufkleber, Schreibge-

räte oder gelbe / rote Karten sind bleibende „Erinnerungen“ und eignen sich 

hervorragend als Werbeträger. Begleitet werden sol lte e ine entsprechende 

Kampagne durch mediale bzw. Online-Präsenz. 

 

Auch hier ist der Arbeitsgruppe klar, dass entsprechende Aktionen in der 

Vergangenheit (Jahr bzw. Tag des Schiedsrichters) bisher nicht den ge-

wünschten Effekt hatten. Doch auch hier sol lte das Motto gelten „Steter 

Tropfen höhlt den Stein“. Personalgewinnung ist mühsam, teuer und nur 

bedingt messbar. Jede einzelne Schiedsrichterin und jeder Schiedsrichter , 

die oder der auf diese Weise gewonnen werden kann, macht die Maßnahme 

zu einem Erfolg und verbessert die Gesamtsituation. 

 

•  Benefits und Angebote für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter  

 

Neben der klassischen Spiel leitungsentschädigung  sind weitere attraktivi-

tätssteigernde „Benefits“ für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter denk-

bar. Hier sol lte überlegt werden, ob Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern 

des BHV ggf. weitere materielle, aber auch immaterielle Vortei le gewährt 

werden können. Eine Möglichkeit wären z.B. f inanziel le  Vortei le bei Hand-

bal lspielen außerhalb des Verbands (Spiele oberhalb der BWOL). Nach der 
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derzeit igen Regelung des § 7 Abs. 3 der SRO des BHV 7 berechtigt der gült ige 

Schiedsrichterausweis zum freien Eintritt  

 

a)  des vom Badischen Handball -Verband und seiner Untergl iederungen 

geleiteten Spielbetriebs 

b)  der Heimspiele der Vereine des Badischen Handball -Verbands, die am 

Spielbetrieb der Baden-Württemberg Oberl iga und der 3. Liga tei lneh-

men (jeweils Stehplatz). 

 

Nach der insoweit bindenden Regelung des § 7 Abs. 4 SRO-DHB hat der BHV 

keine Befugnis, die Reichweite seines Schiedsrichter-Ausweises zu erwei-

tern. Insoweit müssten ggf. gesonderte Vereinbarungen mit dem DHB ge-

troffen werden oder eine (in zeit licher Hinsi cht eher langwierige) Init iative 

zur Änderung der SRO-DHB erfolgen. 

 

Denkbar wären auch mögliche Rabatte bei Werbepartnern, Sport- oder On-

l inehändlern.  

 

Ein interessantes und attraktives Angebot könnte darin bestehen, Schieds-

richterinnen und Schiedsrichtern Seminare oder Fortbi ldungen im Bereich 

Stressbewält igung, Kommunikation  oder Akzeptanzmanagement anzubieten. 

Die dort vermittelten Inhalte sind nicht nur für die Tätigkeit als Schieds-

richterin oder Schiedsrichter wichtig, sondern können auch im berufl ichen 

Bereich genutzt werden8. Darüber ist eine Tätigkeit als Schiedsrichterin oder 

Schiedsrichter als soziales Engagement anzuerkennen und auch entspre-

chend nachzuweisen. Daher sol lte der Engagementnachweis9 Baden-Würt-

temberg jährl ich angeboten und bei Bedarf ausgestel lt werden  können. Dies 

wurde und wird in den ehemaligen Handballkreisen zum Tei l  bereits prakti-

ziert. 

 

 

 

 

 

 
7 https://www.badischer-hv.de/service/downloadcenter/satzung-und-ordnungen/  
8 Der Arbeitsgruppe ist hierbei bewusst, dass der frühere Handballkreis Mannheim ein entsprechendes Semina-
rangebot hatte. Im Rahmen der Evaluation wurde seinerzeit jedoch leider festgestellt, dass der (finanzielle) Auf-
wand nicht in dem Maße von Nutzen unterlegt war, um das Seminarangebot fortzuführen. 
9 Vgl. https://www.engagementnachweis-bw.de/  

https://www.badischer-hv.de/service/downloadcenter/satzung-und-ordnungen/
https://www.engagementnachweis-bw.de/
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•  Einheit liches Erscheinungsbi ld und vereinfachte Beschaffung 

 

Die Attraktivität des Schiedsrichterwesens lässt sich über die bisherigen 

Maßnahmen für eine vergleichbare Ausstattung und ein einheit liches Auftre-

ten noch weiter steigern. Es wäre daher wünschenswert, wenn es für die 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter  einen einfachen und schnel len Weg 

gäbe, standardisierte Kleidung, Taschen und Schuhe zu erwerben. Hierbei 

wären auch klare Vorgaben zu einem einheitl ichen Erscheinungsbi ld sinnvoll. 

In diesem Rahmen könnte man auch überlegen, ob ggf. auf der Homepage 

dann auch ein gesonderter „Flohmarkt“ oder eine Tauschbörse  für diese Ar-

tikel eingerichtet werden sol lte. 

 

•  Pressearbeit für das Schiedsrichterwesen 

 

Während die Vereine mediale Präsenz mittlerweile sehr gut nutzen und die 

Vortei le einer guten Pressearbeit für sich erkannt haben, steckt die Presse-

arbeit für das Schiedsrichterwesen noch am Anfang. Wichtig ist hier die 

Vortei le und auch die Herausforderungen der Tätigkeit als Schiedsrichterin 

oder Schiedsrichter transparent in die Öffentl ichkeit zu tragen. Faktoren wie 

soziales Engagement, Steigerung der Persönl ichkeitsentwicklung und die 

Gemeinschaft unter den Schiedsrichtern sind klare Argumente für das 

Schiedsrichterwesen, die in der Öffentl ichkeit kaum bekannt sind und Be-

achtung f inden.  

 

Die Arbeitsgruppe ist daher der Auffassung, dass für den Bereich der „Pres-

searbeit Schiedsrichter“ ein eigenes Aufgabengebiet geschaffen w erden 

sol lte. Hierbei sol lte versucht werden, beispielsweise spannende Beiträge 

über den „Al ltag“ oder auch die Vita erfolgreicher Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter zu platzieren.  

5.3 Empfehlungen der Unterarbeitsgruppe „Akzeptanz und Re-
formation“ 

 

Der Auftrag der Unterarbeitsgruppe bestand zunächst in der Erh ebung und 

Darstel lung des sog. Ist -Bestandes (Ziffer 5.3.1.).  

 

Anknüpfend daran hat die Unterarbeitsgruppe sich der Frage genähert, auf 

welche Art und Weise man die Berechnung des Schiedsri chter-Sol l  anpassen 
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oder ggf. auch auf ein vol lständig neues System umstel len soll . Wie bereits 

dargestel lt bestand hier die Vorgabe nicht dar in, das System mit dem Ziel 

zu überarbeiten, die Vereine in großem Umfang vom Schiedsrichter-Sol l  zu 

entlasten. Innerhalb der Arbeitsgruppe bestand vielmehr ein breiter Kon-

sens, dass trotz der vorstehend empfohlenen Maßnahmen  das Schiedsrich-

ter-Sol l  als Instrument zur Gewinnung und Bindung von Schiedsrichterinnen 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt unverzichtbar ist. Verein e, die sich nicht oder 

nur unzureichend um die Förderung des Schiedsrichter -Nachwuchses küm-

mern, müssen weiterhin sanktioniert werden. Vorgabe der Unterarbeits-

gruppe war daher vielmehr, Vorschläge für neue Modelle zu erarbeiten, die 

die Berechnung und Sanktionierung durch das Schiedsrichter-Sol l gerechter 

und für die Vereine transparenter machen sol len. Hier hat die Unterarbeits-

gruppe insgesamt vier Model le entwickelt. Diese Modelle waren Gegenstand 

intensiver Erörterungen in der Arbeitsgruppe . Die jeweiligen Modelle, deren 

Vor- und Nachtei le und die abschließende Empfehlung der Arbeitsgruppe für 

ein Berechnungsmodell  ist im Abschnitt 5.3.2. dargestel lt. 

 

Basierend auf dem empfohlenen Modell  hat die Arbeitsgruppe Vorschläge 

entwickelt, wie nach diesem neuen Berechnungssystem eine Sanktionierung 

bei Unterschreiten des Schiedsrichter-Sol l  aussehen könnte (sog. Sankti-

onsmodell  Ziffer 5.3.3) und daran anknüpfend Probeberechnungen durchge-

führt. 

 

Die zusammenfassende Empfehlung der Arbeitsgruppe ist in Ziff er 5.3.5 dar-

gestel lt. 

5.3.1  Darstellung des Ist-Zustandes 

 

Grundlage für die derzeit ige Berechnung und Bestrafung durch das Schieds-

richter-Sol l  ist § 14 der BHV-Spielordnung (BHV-SpO). Die Berechnung des 

Schiedsrichter-Soll ist hierbei aktuel l ausschließl ich „kopfbezogen“, richtet 

also ausschl ießlich danach, wie viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 

für einen Verein (oder eine Spielgemeinschaft ) angerechnet werden. Wie 

viele dieser anrechenbaren Schiedsrichter zur Erfül lung des Schiedsrichter -

Sol ls erforderl ich sind, ist davon abhängig mit wie  vielen Mannschaften der 

Verein in welchen Spielklassen antritt. Je höher die gemeldete Spielklasse 

ist, desto höher ist jeweils die Zahl der für die Erfül lung des Schiedsrichter -

Sol ls notwendigen Schiedsrichter.  
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Maßgeblich für die Anrechnung als Schiedsrichter sind aktuel l  folgende Kri-

terien: 

 

•  Einsatzmöglichkeit als Schiedsrichter bei mindestens 15 Meister-

schafts- oder Pokalspielen, 

•  Tei lnahme an den verpfl ichtenden Fort - oder Weiterbi ldungsveranstal-

tungen, 

•  Zugehörigkeit zum jeweiligen Verein seit spätestens dem 1. Juli  des 

Vorjahres, 

•  Schiedsrichter, die am 1. Juli  des Vorjahres keinem Verein angehört 

haben werden dennoch angerechnet, wenn 

o  es sich um Schiedsrichter-Neulinge handelt , 

o  sie als aktive Schiedsrichter aus einem anderen Landesverband 

gewechselt haben oder 

o  sie als Rückkehrer nach einer Pause  reaktiviert werden. 

 

Darüber hinaus werden auch Personen angerechnet, die in bestimmten Gre-

mien (z.B. BHV-Präsidium, Bezirksvorstände oder im Bereich des Schieds-

richterwesen) tätig sind.  

 

Wie viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für die Meldung in den ein-

zelnen Spielklassen zu stellen sind, um das Schiedsrichter -Sol l  zu erfül len, 

ergibt sich aus der nachstehenden Abbildung:  

 

 

Abb. 2: Schiedsrichter-Sol l  je Liga (mit Mindestalter) 
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Um Vereine mit Jugendarbeit nicht zu benachtei l igen bzw. in der Jugendar-

beit einzuschränken, wird die Meldung von Jugendmannschaften aktuel l bei 

der Berechnung des Schiedsrichter-Sol ls nicht berücksichtigt10. 

 

Für die Berechnung des Schiedsrichter-Sol ls maßgeblich sind jeweils die 

Mannschaftsmeldungen aus der laufenden Saison . Demgegenüber ergibt sich 

die Anzahl der anzurechnenden Schiedsrichter aus den Ergebnissen der Vor-

saison. Dieses Auseinanderfal len von aktueller Meldung und Schiedsrichter-

Berechnung anhand der Vorsaison ist erforderl ich, weil  die Verfügbarkeit der 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für die aktuel le Saison zwangsläufig 

noch nicht vorl iegt bzw. vorausgesagt werden kann. 

 

Erfül lt ein Verein das ihm nach dieser Berechnung obl iegende Schiedsrich-

ter-Sol l  nicht, wird er hierfür sanktioniert. Das Sanktionsmodell ist dreistu-

f ig und baut aufeinander auf. Während bei Verstößen im ersten Jahr  die 

Sanktionierung auf Geldbußen beschränkt, erhöhen sich  diese in den beiden 

Folgejahren und werden dann wegen der wiederholten Unterschreitung des 

Schiedsrichter-Sol ls auch durch Punktabzüge für die jeweils am höchsten 

eingestuften Mannschaften des Vereins geahndet. Die aktuel len Sanktions-

stufen des Schiedsrichter-Sol ls, ergeben sich aus den nachstehenden Abbil-

dungen: 

 

 

Abb. 3 – Sol lbestrafung im ersten Jahr  

 

 
10 Zwar gab es zu Beginn der Einführung der Schiedsrichter-Sollbestrafung (SpO BHV gültig ab dem 23.03.2012) 
zunächst auch einen sog. Jugendsockel. Dieser Jugendsockel wurde zum Start zunächst für eine Saison ausge-
setzt. Diese Aussetzung wurde in der Folge mehrfach verlängert und schlussendlich vollständig gestrichen (Än-
derung SpO BHV gültig ab dem 24.06.2017). 
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Abb. 4 – Sol lbestrafung im zweiten Jahr 

 

 

Abb. 5 – Sol lbestrafung im dritten Jahr 

 

Bei fortdauernder Unterschreitung des Schiedsrichter-Sol ls auch in den wei-

teren Jahren verbleibt es dann bei den Sanktionen der Stufe 3.  

 

In der Spielsaison 2016/2017 bis zur Spielsaison 2020/2021 hat sich die 

Sanktionierung durch das Schiedsrichter-Sol l (untergl iedert nach den jewei-

l igen Bestrafungsstufen) folgendermaßen entwickelt:  

 

 

 Abb. 6 Entwicklung des SR-Sol ls seit 2016/2017 
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Die durch das Schiedsrichter-Sol l  generierten Einnahmen f ließen dem 

Schiedsrichterwesen zu und dienen u.a. der Finanzierung von Neulingslehr-

gängen (Kosten für Referenten, Raummiete, Coachingkosten etc.) , von Vor-

bereitungs- und Fortbi ldungslehrgängen sowie der Übernahme der Kosten 

für das DHB-Schiedsrichterportal, das allen Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichtern kostenfrei zur Verfügung gestel lt wird (derzeit 6 Euro pro 

Monat je Schiedsrichter). Die zweckgebundene Verwendung von über das 

Schiedsrichter-Sol l generierten Einnahmen sieht § 17 Abs 4 d) SRO-DHB 

ausdrückl ich vor. 

 

Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass das bisherige Modell  des Schieds-

richter-Sol l  reformiert werden sol lte , wei l es insbesondere folgende Nach-

tei le aufweist: 

 

•  Das jetzige Model l orientiert sich ausschl ießl ich an „Köpfen“  und Ver-

fügbarkeiten von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern.  

 

•  Es berücksichtigt nicht hinreichend, wie viel Schiedsrichter -Einsätze 

ein Verein mit seinen Mannschaften tatsächl ich verursacht. 

 

•  Es berücksichtigt vor al lem nicht, wie viele Spiele von den Schieds-

richtern eines Vereins tatsächl ich geleistet werden.  

 

•  Das Modell  erscheint ungerecht, wei l  die Grenze von 15 Spielen, für 

die eine Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter zur Verfügung stehen 

muss, sich zu hoch bzw. willkürl ich darstel lt, da es nicht auf der 

Grundlage der tatsächlichen Bedarfe basiert.  

 

•  Das Modell  ist auch in d ie andere Richtung ungerecht, weil  Schieds-

richterinnen und Schiedsrichter, die mehr als 15 Spiele für einen Ver-

ein leisten , in gleicher Weise nur als ein „Kopf“ zählen.  

 

•  Das Modell ist intransparent, wei l ein Verein im Vorfeld nicht oder nur 

schwer erkennen oder berechnen kann, welche Schiedsrichterinnen 

und Schiedsrichter zur Anrechnung kommen werden oder welche nicht.  

Leider zeigt die Erfahrung auch, dass die Vere ine sich häufig erst dann 
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mit der Thematik „Schiedsrichter-Soll“ befassen, wenn die Bestrafung 

erfolgt. 

 

•  Das Modell  ist ein reines „Malus -Modell“, welches nur darauf ausge-

richtet ist, Vereine zu bestrafen die das SR-Sol l nicht erfüllen. Statt-

dessen würde ein kombiniertes „Malus -Bonus-Modell“ Vereine auch 

honorieren können, welche sich engagieren das SR-Sol l sol idarisch zu 

stemmen.  

 

Aufgrund dieser IST-Analyse hat die Arbeitsgruppe nach alternativen Model-

len gesucht, die die dargestellten Nachtei le berücksichtigt und zumindest 

abmildert. 

5.3.2  Alternative Berechnungsmodelle - Grundlagen 

 

Die Arbeitsgruppe hat insgesamt vier neuartige Berechnungsmodelle erar-

beitet und gegenübergestel lt . Sämtl iche Berechnungsmodelle haben einen 

vol lständig neuen Ansatz. Während in der aktuel len Berechnungssystematik 

nur die Anzahl der anrechenbaren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 

berücksichtigt wird, wird in den neuen Modellen darauf abgestel lt, wie viele 

Spiele diese Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter tatsächl ich geleistet ha-

ben. Al le Modelle sehen daher einen Wechsel vom „Kopfsystem“ auf ein 

„Spielanzahlsystem“ vor. Darin sieht die Arbeitsgruppe ein wesentl iches Kri-

terium für ein gerechteres und transparentes System.  

 

Damit werden nicht -wie bisher – stets 15 Spiele für einen Schiedsr ichter 

und eine Schiedsrichterin berechnet, sondern grundsätzlich die tatsächl ich 

geleistete Anzahl. Die Arbeitsgruppe ist jedoch auch hier der Überzeugung, 

dass gewisse Eingrenzungen notwendig sind. Damit ein Schiedsrichter bzw. 

eine Schiedsrichterin einen gewissen Leistungsstandard erhalten kann und 

für das Schiedsrichterwesen überhaupt als einsetzbar zur Verfügung steht , 

sieht die Arbeitsgruppe eine Mindestzahl von acht Spielen als Grundvoraus-

setzung. Weniger Spiele sol len in der Berechnung unberücksichtigt bleiben. 

Andererseits sol l  verhindert werden, dass einzelne Vereine übermäßigen 

Druck auf ihre Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ausüben , um diese zu 

möglichst vielen Spieleinsätzen  aufzufordern. Im Übrigen sol l es auch nicht 

das Ziel des Schiedsrichter-Sol ls sein, den Mangel durch eine deutliche Er-

höhung der durch die vorhandenen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
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geleiteten Spiele zu „beschönigen“. Deswegen spricht sich die Arbeitsgruppe 

für eine Deckelung der maximal anrechenbaren Einsätze auf 32 Spielen aus. 

Die näheren Einzelheiten hierzu werden unter 5.3.2.5 gemeinsam mit dem 

von der Arbeitsgruppe empfohlenen Modell dargestel lt.  

 

Gremienmitglieder, Neul inge, Verbandswechsler und Wiedereinsteiger sol len 

– wie bisher – weiterhin für das Schiedsrichter-Sol l zählen. Da diese in der 

für die Berechnung maßgeblichen Vorsaison keine Spiele geleistet haben 

bzw. als Funktionäre überhaupt keine Spiele leiten, muss für diese Personen 

ein Durchschnittswert an Spielen angesetzt werden, den die Arbeitsgruppe 

mit 16 Spielen als erforderl ich, aber auch als ausreichend erachtet.  Bzgl. 

der weiteren Einzelheiten wird auch hier auf die Darstellung unter 5.3.2.5 

hingewiesen. 

 

Diese Grundlagen sind für al le nachfolgenden Modelle  zugrunde zu legen. 

 

Wichtig ist an dieser Stelle die Feststellung, dass die Arbeitsgruppe die 

rechtl ichen Regelungen in § 14 SpO-BHV11 (Regelungen zum Schiedsrichter-

Sol l) nicht vol lständig ändern wil l . Schl ießl ich enthält § 14 der SpO-BHV 

auch viele allgemeine Regelungen, die auf der Schiedsrichterordnung des 

DHB (SRO DHB) fußen und auch im Falle des angedachten Wechsels des 

Berechnungs- und Sanktionsmodells weiterhin gelten sollten. Nach Auffas-

sung der Arbeitsgruppe sol lten die Vorschriften des § 14 SpO-BHV daher nur 

insoweit angepasst werden, wie die nachfolgenden Empfehlungen dies er-

fordern. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die SRO DHB12 den Verbänden 

zwar einen recht weiten Rahmen für eigenständige Regelungen zum Schieds-

richter-Sol l  gibt (vgl. § 17 Abs. 3, Abs. 4 SRO DHB). Al lerdings dürfen die 

Regelungen der Verbände nicht gegen die in Tei l A der SRO DHB aufgeführ-

ten Bestimmungen verstoßen (vgl. § 17 Abs. 1 SRO DHB). Die Arbeitsgruppe 

bittet, dies bei einer Umsetzung der Vorschläge der Arbeitsgruppe zu be-

rücksichtigen. 

 

 

 

 
11 https://www.badischer-hv.de/service/downloadcenter/satzung-und-ordnungen/  
12 https://www.dhb.de/de/verband/dokumente/satzung-und-ordnungen/#anchor-1  

https://www.badischer-hv.de/service/downloadcenter/satzung-und-ordnungen/
https://www.dhb.de/de/verband/dokumente/satzung-und-ordnungen/#anchor-1
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5.3.2.1  Modell 1 – Einheitliches Ligenmodell 

 

Das erste Model l  vereinfacht die bisherige Berechnung der von einem Verein 

zu erbringenden Spiele . Je aktiver Mannschaft eines Vereins werden unab-

hängig von deren Spielklassen jeweils 15 Spiele berücksichtigt . Jugend-

mannschaften fal len nicht in die Berechnung.  

 

Die Arbeitsgruppe hat dieses Model l  als nicht zielführend bewertet. Hier-

durch wird der tatsächliche Spiel leitungsaufwand nicht real ist isch abgebi l-

det. Die Zahl der insgesamt zu leitenden Spiele (und der erforderl ichen 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrich ter) ist deutl ich höher als diejenige, die 

für die Vereine angesetzt wird. Die Folge wäre letztl ich ein „Leerlaufen“ oder 

ein Umgehen des Schiedsrichter-Sol ls, da kaum noch Bestrafungen ausge-

sprochen werden könnten. Der Druck auf die Vereine, an der Schiedsrichter-

Ausbi ldung zu partizipieren, würde erheblich sinken. Dies sieht die Arbeits-

gruppe als nicht zielführend an. 

5.3.2.2  Modell 2 – Ligaabhängiges Modell 

 

Auch im zweiten Modell wird für eine bestimmte Spielklasse eine bestimmte 

Spiel leitungsanzahl festgesetzt, die von den Schiedsrichtern eines Vereins 

zu erbringen ist. Anders als im Modell  1 ist die Anzahl der Spiele jedoch 

nicht einheitl ich, sondern wird – je nach Spielklasse – um einen bestimmten 

Faktor erhöht oder einfach bei 15 Spielen festgesetzt . Dabei orientiert sich 

das Model l im Wesentl ichen an den aktuel len Einstufungen (Bundesl ig en 

3x15 Spiele, 3. Ligen 3x15 Spiele, BWOL bis Verbandsl iga 2x15 Spiele, Lan-

desl iga Männer bis 2. Bezirksl iga Männer 2x15 Spiele, Landesl iga Frauen 

2x15 Spiele, sonstige Bezirksl igen Männer und Frauen Bezirksl igen 1x15 , 

soweit für diese Spielklassen offiziel le Schiedsrichterinnen und Schiedsri ch-

ter eingeteilt und gestellt werden) . Auch hier werden Jugendmannschaften 

nicht auf die zu erbringende Spieleanzahl angerechnet.  

 

Dieses Modell  sieht die Arbeitsgruppe insgesamt als praktikabel an, da es -

anders als das Model l  1 - die Spieleanzahl eines Vereins deutlich besser 

abbi ldet. Al lerdings orientiert sich auch diese Berechnung nicht an der tat-

sächl ichen Spieleanzahl eines Vereins, sondern beinhaltet lediglich eine 

Schätzung bzw. Hochrechnung. Letztl ich nähert sich diese Berechnung in 

Tei len wieder der „Kopf“-orientierten Berechnungsweise an. Vortei l  dieser 
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Berechnung im Vergleich zum nachstehenden Modell  4 ist jedoch zweifels-

ohne die deutl ich weniger komplexe Berechnung für d ie BHV-Geschäftsstelle 

und die bessere Transparenz für die Vereine, wei l für diese leichter festzu-

stel len ist, welche Spieleanzahl sie durch ihre Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter abdecken müssen.  

 

Da die Jugendarbeit die Basis für die Zukunft des Handballsports ist und 

eine nachhaltige Förderung des Leistungs- und Breitensports ohne eine ge-

sunde und breite Jugendarbeit nicht möglich ist, darf das Schiedsrichter-

Sol l  nach Auffassung der Arbeitsgruppe Vereine mit einer guten Jugendar-

beit nicht einseitig belasten. Daher ist die Arbeitsgruppe der Auffassung, 

dass auch in diesem Modell Jugendspiele bei der Berechnung des Schieds-

richter-Sol ls (wie bisher) nicht berücksichtigt werden sol len . Da ein für ei-

nen großen Tei l der Jugendspiele aber auch offizielle Schiedsrichterinnen 

und Schiedsrichter einzuteilen sind, können diese Spiele auch beim Schieds-

richter-Sol l  nicht außen vorbleiben. Anderenfal ls ist die Spieleanzahl, die 

die Vereine im Schiedsrichter-Sol l  zu erbringen haben, schl icht zu gering. 

Um hier für al le Vereine eine gleiche und gerechte Berücksichtigung zu er-

möglichen (ohne Vereine mit Jugendarbeit in besonderer Weise zu benac h-

tei l igen), empfiehlt die Arbeitsgruppe einen sog. Jugendfaktor , mit dem die 

Spieleanzahl der Vereine im Schiedsrichter-Sol l  mult ipl iziert werden sol l . 

Die Arbeitsgruppe hält diesen Faktor mit 1,5 für sehr ausgewogen und nur 

moderat belastend, wenn man sich vor Augen hält, dass die Gesamtanzahl 

der Jugendspiele im BHV deutlich über derjenigen der Erwachsenenspiele 

l iegt. Mit diesem Faktor wird das sich aus den Spielklassen des Vereins er-

gebende Sol l mult ipl iziert. Daraus ergibt sich die Gesamtzahl der Spiele im 

Schiedsrichter-Sol l13 

5.3.2.3  Modell 3 – Jugendberücksichtigung 

 

Im Modell 3 wird analog zu Modell  1 je aktive Mannschaft ligenunabhängig 

nur 15 Spiele berücksichtigt . Zusätzl ich sol len jedoch für jede gemeldete 

Jugendmannschaften weitere 7 Spiele auf die vom Verein zu leistenden 

Spiele hinzugerechnet werden. In diesem Modell  würde (logischerweise) der 

 
13 Beispielsberechnung: Ein Verein hat eine Männermannschaft in der Badenliga (2x15 = 30 Spiele), eine zweite 
Männermannschaft in der 3. Bezirksliga RNT (1x15 Spiele) und eine Damenmannschaft in der Landesliga RNT 
(2x15 = 30 Spiele). Die Summe der Spiele (30+15+30) sind 75 Spiele. Dieses Ergebnis wird mit dem Jugendfaktor 
multipliziert. 75 x 1,5 = 112,5 (aufgerundet 113) Spiele. Der Verein muss daher zur Erfüllung des SR-Solls 113 
Spiele durch seine Schiedsrichter abdecken. 
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Jugendfaktor entfal len. Dieses Model l  hat die Arbeitsgruppe als nicht prak-

tikabel verworfen. Zum einen spricht sich die Arbeitsgruppe entschieden 

dagegen aus, Jugendarbeit durch den Schiedsrichter-Sol l  zu sanktionieren 

und im Extremfall  die Nichtmeldung von Mannschaften zu  verursachen (um 

nicht im Schiedsrichter-Sol l  berücksichtigt zu werden). Außerdem würde die 

zusätzl iche Berücksichtigung der Jugend die Berechnung für die Geschäfts-

stel le zu komplex gestalten. Probleme entstünden hierbei insbesondere bei 

der Frage der Berücksichtigung von Jugendspielgemeinschafte n (vor al lem, 

wenn die Stammvereine in einer Spielgemeinschaft organisiert sind).  

5.3.2.4  Modell 4 – Klassisches „Verursacherprinzip“ 

 

Das Model l 4 ist zweifelsohne das Model l, das die tatsächlichen Aufwände, 

die die Vereine im Bereich des Schiedsrichterwesens verursachen , am bes-

ten abbi ldet. Schließl ich werden hier für einen Verein tatsächlich nur die 

Spiele berücksichtigt, die durch den Verein tatsächlich anfal len. Auch hier 

würde der Jugendfaktor (vgl. Model l  2) zum Einsatz kommen. Nachtei l ig ist 

jedoch der hohe Verwaltungs- und Berechnungsaufwand für den Verband. Es 

muss für jeden Verein jedes Jahr komplett neu berechnet werden, welche 

Spieleanzahl anzusetzen ist. Das generiert einen sich stetig wiederholenden 

Aufwand und ist zudem wenig transparent, da es für den Verein nicht von 

vorneherein klar ist, welche Leistungen durch seine Schiedsrichter zu er-

bringen sind. Im Grundsatz bewertet die Arbeitsgruppe aber auch dieses 

Model l  als praktikabel. 

5.3.2.5  Modellempfehlung der AG mit Rahmenbedingungen 

 

Die Arbeitsgruppe hat sich sehr intensiv mit den unterschiedl ichen Modellen 

befasst und deren Vor- und Nachtei le auch unter Einbeziehung von Beispiel-

berechnungen sorgfält ig abgewogen. Im Ergebnis spricht sich die Arbeits-

gruppe aus folgenden Gründen für das Model l  2 aus: 

 

•  Die Berechnung ist für die BHV-Geschäftsstel le mit vertretbarem Um-

fang leistbar, da die jeweil ige Spieleanzahl der Vereine über die Klas-

senzugehörigkeit der Mannschaften mit festgelegten Werten berech-

net werden kann. Im Gegensatz zum Modell 4 ist es nicht erforderl ich, 

für jede Mannschaft jeden Vereins die  Klassenstärke zu ermitteln und 
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das individuel le Schiedsrichter-Sol l  zu berechnen. Dies würde den in 

der Geschäftsstelle entstehenden Arbeitsaufwand potenzieren.  

 

•  Die Berechnung ist transparenter. In dem Augenblick, in dem für den 

Verein – wie bisher – Klarheit besteht, in welchen Spielklassen die 

Mannschaften des Vereins spielen, steht fest, wie hoch das Schieds-

richter-Sol l  für den Verein ist. Damit kann der Verein frühzeitig pla-

nen, wie viele Schiedsrichter er mit w ie vielen Spiel leitungen braucht, 

um das Sol l  zu erfüllen. Aufwändige Berechnungen nach Festlegung 

der jeweil igen Mannschaftszahl in den Ligen (, die sich im Übrigen 

auch noch während der Saison durch Abmeldungen etc. ändern kann ,) 

sind nicht notwendig.  

 

•  Es ist gerechtfertigt, für höhere Ligen auch eine vermehrte Anzahl von 

Spielen im Schiedsrichter-Sol l  anzusetzen, da die Aufwände hier für 

das Schiedsrichterwesen mit steigender Klasse immer höher werden. 

Gerade in diesen Ligen haben die Vereine ein berecht igtes Interesse, 

der Liga angemessene Schiedsrichterleistungen zu erhalten. Zudem 

verfügen Vereine, die im höheren Leistungsbereich aktiv sind , regel-

mäßig auch über professionel lere Organisationsstrukturen und einen 

höheren Personalkörper im Verein. Diesen Vereinen dürfte es regel-

mäßig leichter fal len, mehr Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für 

den Verband abzustel len. 

 

•  Berechnungen haben gezeigt, dass die Anzah l des berechneten 

Schiedsrichter-Sol ls nach Modell  2 und nach Modell 4 im Endergebnis 

nicht zu stark voneinander abweichen. Insoweit  ist das Modell  4 zwar 

konkreter und auch ein Stück weit „gerechter“ als das Model l  2,  mit 

Bl ick auf die geringen Abweichungen und die hohen Aufwände für das 

Model l  4 hält die Arbeitsgruppe das Model l  2 dennoch insgesamt für 

angemessener und vorzugswürdig.  
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Nach ausführlicher Diskussion und Erörterung sieht die Arbeitsgruppe für 

das Model l  2 folgende Rahmenbedingungen als notwendig und gerechtfer-

t igt. 

 

Regelung Erläuterung 

Modell 2-  

Berechnungsgrundlage 

Die ins SR-Sol l fal lenden Spiele ergeben sich 

aus der jeweil igen Spielklasse . Spielklassen, 

die nicht mit off iziel len Schiedsrichtern besetzt 

sind, werden im SR-Soll  nicht mehr berücksich-

tigt. 

Berechnungsschlüssel  

je Mannschaft 

Bundesl iga (1.-3.):45 Spiele (3x15) 

BWOL, BL, VL, LL: 30 Spiele (2x15) 

Bezirk RNT Männer 1./2. BZL: 30 Spiele (2x15) 

Bezirk RNT Männer 3. BZL: 15 Spiele (1x15) 

Bezirk AES Männer 1. BZL: 30 Spiele (2x15)  

Bezirk AES Männer 2. BZL: 15 Spiele (1x15) 

Bezirk Frauen: 15 Spiele (1x15) 

Bezirk: Ligen ohne off iziellen SR: 0 Spiele  

Jugendklassen werden nicht berücksichtigt  

Jugendfaktor Die sich aus der Klassenzugehörigkeit erge-

bende Spieleanzahl im Schiedsrichter-Sol l  wird 

mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Das Ergebnis 

ist das vom Verein zu erbringende Schiedsrich-

ter-Sol l  (vgl. Erläuterungen zu Modell  2, Ziffer 

5.3.2.1 

Anrechenbare Spiele Es werden al le Schiedsrichterleistungen von 

Schiedsrichtern berücksichtigt, die mindestens 

8 Spiele geleitet haben. Maximal können je 

Schiedsrichter 32 Spiele angerechnet werden 

SR-Neulinge, Wiederein-

steiger und Verbands-

wechsler 

Wie bisher werden diese bei der SR-Sol l  Be-

rechnung sofort angerechnet und mit einem 

pauschalen Wert von 16 im SR-Soll  berücksich-

tigt 

Funktionäre, Gremien-

mitgl ieder (Ämter lt. § 14 

SpO-BHV), SR-Beobach-

ter, die „nur“ als Coach 

aktiv sind 

Wie bisher werden diese bei der SR-Sol l  Be-

rechnung angerechnet und mit einem pauscha-

len Wert von 16 im SR-Soll  berücksichtigt 
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Verletzte und erkrankte 

und abwesende SR (z.B. 

berufsbedingt, Studium 

etc.), die in der ganzen 

Spielrunde keine Spiele 

leiten konnten 

Keine Berücksichtigung 

Verletzte und erkrankte 

SR, die in der Spielrunde 

eingesetzt wurden, aber 

weniger als 8 Spiele ge-

leitet haben 

Berücksichtigung mit 8 Spielen im Schiedsrich-

ter-Sol l 

Verletzte und erkrankte 

SR, die in der Spielrunde 

eingesetzt wurden und 

mehr als 8 Spiele leiten 

konnten.  

Berücksichtigung mit der tatsächlich geleiste-

ten Anzahl an Spielen (bis maximal 32). 

Aktive Schiedsrichter, die 

auch als SR-Beobachter 

oder Schiedsrichter-

Coach aktiv sind 

Addit ion der als Schiedsrichter und als SR-Be-

obachter geleisteten Spiele (Arg.: Wer beo-

bachtet oder Neulinge betreut , kann nicht 

gleichzeitig pfeifen). 

Abb. 7 –  Rahmenbedingung für das empfohlene Modell  

 

Die Arbeitsgruppe ist der Überzeugung, dass dieses Model l  bei der Berech-

nung nicht nur gerechter und fairer ist, sondern den Vereinen auch insge-

samt in wesentl ichen Punkten entgegenkommt. Die Arbeitsgruppe geht da-

von aus, dass dieses neue Modell folgende Auswirkungen haben wird:  

 

•  Die Vereine besitzen im neuen Modell  deutl ich mehr Einf luss - und 

Steuerungsmöglichkeiten. Sämtl iche Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter eines Vereins werden mit den geleisteten Spielen (ab 

acht bis höchstens 32 Spielen) berücksichtigt. Die Arbeitsgruppe er-

wartet daher, dass die Vereine mit diesem Modell deutlich mehr 

Schiedsrichtereinsätze in die Berechnung einbringen können als früher 

ledigl ich die „Köpfe“. Dies wird im Vergleich zum früheren Modell zu 

einer deutl ichen Reduzierung des Sol ls der Vereine und damit zu deut-

l ich geringeren Bestrafungen (vor al lem im Bereich der Minuspunkte ) 

führen. Der neu eingeführte Jugendfaktor wird demgegenüber nicht zu 

einer signifikanten Erhöhung der Belastung der Vereine führen.  
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•  Das Schiedsrichterwesen ist sich im Klaren darüber, dass mit diesem 

neuen Modell  in erster Linie eine gerechtere  Bestrafung der Vereine 

über das Schiedsrichter-Sol l bezweckt wird. Als weiteres Ziel sieht das 

Schiedsrichterwesen eine angemessenere (und im Ergebnis) niedri-

gere Belastung der Vereine durch Minuspunkte  und damit ein geringe-

res Maß an „Wettbewerbsverzerrungen“ durch das Schiedsrichter-Sol l. 

Al lerdings, und dies ist an dieser Stel le klar und deutl ich hervorzuhe-

ben, stel lt die empfohlene Änderung des Bestrafungsmodell kein un-

mittelbares Instrument dar, die Anzahl der vorhandenen Schiedsrich-

ter kurzfrist ig zu erhöhen. Hierzu dienen in mittel - und längerfristiger 

Weise vielmehr die Vorschläge der Unterarbeitsgruppen I und II.  

 

•  Die Arbeitsgruppe ist sich einig, dass durch die Umstellung des 

Schiedsrichter-Sol ls auf ein spiel- und nicht mehr kopforientiertes Mo-

del l  die Anforderungen an die Schiedsrichter -Eintei ler steigen. Wäh-

rend bisher nur maßgeblich war, ob Schiedsrichterinnen und Schieds-

richter für 15 Spiele pro Spielsaison zur Verfügung standen oder nicht, 

ist im neuen System nur noch von  Bedeutung, wie viele Spiele tat-

sächl ich geleitet wurden. Die Vereine werden daher im Fal le der Än-

derung des Berechnungssystems darauf drängen, dass ihre Schieds-

richterinnen und Schiedsrichter in angemessener Weise mit Spielauf-

trägen berücksichtigt werden. Hierauf müssen die Schiedsrichter-Ein-

tei ler sensibil isiert werden. Allerdings – und darauf weist die Arbeits-

gruppe ausdrücklich hin – muss den Eintei lern ein (nur beschränkt 

durch die Sportgerichtsbarkeit überprüfbares) Ermessen bei der Ein-

tei lung bleiben. Kurzfrist ige Absagen vor Spielen, geringe oder hohe 

Verfügbarkeiten von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichterinnen und 

schiedsrichtertaktische Erwägungen (z.B. keine mehrfach folgenden 

Einsätze der gleichen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bei den  

gleichen Mannschaften) sind Kriterien, die die Eintei ler weiter berück-

sichtigen müssen und dürfen. Einen (ggf. über die Sportgerichtsbar-

keit durchsetzbaren) Anspruch der Schiedsrichterinnen und Schieds-

richter auf eine bestimmte Anzahl von Spielaufträgen darf es im vor-

geschlagenen Modell  nicht geben. Im Übrigen legt die Arbeitsgruppe 

Wert auf die Feststellung, dass die Eintei lung der Schiedsrichterinnen 

und Schiedsrichter nicht nur eine „Bringschuld“ der Eintei ler ist. Be-

gehren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter eine höhere Zahl von 

Spielaufträgen müssen diese sich (als „Holschuld“) an ihre Eintei ler 
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wenden. Unverzichtbar ist dann im Umkehrschluss auch eine deutlich 

höhere Verfügbarkeit der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.  

5.3.3  Sanktionsmodell und Musterbeispiele 

 

Legt man die Empfehlung der Arbeitsgruppe für ein neues Modell  zugrunde, 

lässt sich das bisherige Sanktionsmodell  (vgl. Ziffer 5.3.1. „Ist-Zustand“) 

nicht mehr anwenden. Dieses basierte auf fehlenden Schiedsrichter -Köpfen.  

 

Das neue Berechnungsmodell orientiert sich demgegenüber an zu leistenden 

Spielen. Daher bedurfte es neben einer Empfehlung für ein neues Berech-

nungssystem auch eines Vorschlags für ein neues Sanktionsmodell. Bei dem 

Entwurf für ein neues Sanktionsmodell  hat sich die Arbeitsgruppe e rneut 

von den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Transparenz leiten lassen. Bis-

her wurde in der Bestrafung nur betrachtet, ob eine gewissen Schiedsrich-

teranzahl erbracht wurde. Eine weitere Differenzierung erfolgte nicht. 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die nicht für 15 Spiele zur Verfü-

gung standen, wurden überhaupt nicht berücksichtigt (selbst wenn sie z.B. 

14 Spiele geleitet hatten). Diesem Mangel wi ll das von der Arbeitsgruppe 

erarbeitete System besser Rechnung tragen und über unterschiedl iche Sank-

tionsstufen (je nach Anzahl der zu wenig geleisteten Spiele) eine gerechtere 

Bestrafung erreichen. Vereine, deren Schiedsrichterinnen und Schiedsrich-

ter deutlich zu wenig Spiele geleistet haben  sol len höher, Vereine mit weni-

ger Spielen im Sol l  niedriger bestraft werden. Analog zum früheren System 

wird auch ein Drei-Jahres-Rhythmus empfohlen, der wiederholte Verstöße 

gegen das Schiedsrichter-Sol l höher sanktioniert. 

5.3.3.1  Verstöße gegen das Schiedsrichter Soll – Jahr 1 

 

Erreicht ein Verein erstmals das Schiedsrichter -Sol l nicht, sind nachste-

hende Bestrafungsstufen vorgesehen . 
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Spiele im Soll Stufe Bestrafung14 

1-10 Spiele 1 Verwarnung ohne Geldbuße 

11-20 Spiele 2 150 Euro 

21-40 Spiele 3 300 Euro 

41-60 Spiele 4 450 Euro 

61-80 Spiele 5 600 Euro 

81-100 Spiele 6 750 Euro 

101-120 Spiele 7 900 Euro 

121-x Spiele 8 1050 Euro 

Abb.8 – Sanktionen im Jahr 1 (erstmaliger Verstoß SR-Sol l) 

 

Eine Verwarnung der Stufe 1 führt nicht zu einer Bestrafung (keine Geldbuße 

oder Punktabzüge) und sol l  dem Verein zunächst nur vor Augen führen, dass 

das Schiedsrichter-Sol l in geringem Maße verfehlt wurde. Wichtig ist jedoch, 

dass dieser Verein sich im Schiedsrichter-Sol l  (erstes Jahr) befindet und bei 

einem erneuten Verstoß gegen das Schiedsrichter -Sol l  im Folgejahr nicht 

dem Jahr 1, sondern nach den Bestrafungsregeln für das Jahr 2 unterfäl lt.  

 

Vorsorgl ich wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die aufgeführten 

Geldbeträge zunächst ledigl ich als Vorschlag bzw. als Richtwert zu betrach-

ten sind und im Falle der Umsetzung noch durch das Präsidium auf Beschluss 

angepasst werden können. 

5.3.3.2  Verstöße gegen das Schiedsrichter Soll – Jahr 2 

 

Erfül lt ein Verein auch im Folgejahr das Schiedsrichter-Sol l  nicht, wird die 

im zweiten Jahr erreichte Stufe zu der des Vorjahres addiert. 

 

Beispiel: 

Verein X hat im ersten Jahr 27 Spiele zu wenig erbracht. Hierdurch befindet 

er sich im ersten Jahr in Stufe 3 (21-40 Spiele, siehe Tabel le Ziffer 5.3.3.1.) 

Im zweiten Jahr steht der Verein besser da und hat „nur“ noch 15 Spiele im 

Sol l. Nach der Berechnungstabel le für Jahr 1  läge er hiernach bei Stufe 2 

(11-20 Spiele, siehe Tabel le Ziffer 5.3.3.1). Diese beiden Werte werden nun 

addiert; der Verein befindet sich im zweiten Jahr also auf Stufe 5 (Stufe 3 

aus Jahr 1 plus Stufe 2 aus Jahr 2). 

 
14 Die aufgeführten Geldbeträge sind lediglich als Vorschlag bzw. als Richtwert zu betrachten und können im 
Falle der Umsetzung noch angepasst werden. 
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Die Bestrafung im Jahr 2 ergibt sich dann aus nachstehender Tabel le. Zur 

Verdeutl ichung der Anpassungen im Punktabzugsbereich ist in einer weite-

ren Spalte der Vergleichswert nach der aktuell gültigen Regelung aufgeführt.  

 

Stufe Geldbuße15 Punktabzug  Punkte16 (bisher) 

2 200 Euro nein 1 Punkt 

3-4 500 Euro 1 Punkt Min. 1 / Max 2 Punkte 

5-6 850 Euro 1 Punkt Min. 1 / Max 3 Punkte 

7-8 1.200 Euro 2 Punkte Min. 1 / Max 4 Punkte 

9-10 1.600 Euro 2 Punkte Min. 2 / Max 5 Punkte 

11-12 2.000 Euro 3 Punkte Min. 3 / Max 8 Punkte 

13-14 2.500 Euro 3 Punkte Min. 4 / Max 8 Punkte 

15-16 3.000 Euro 4 Punkte Min. 5 / Max 8 Punkte 

Abb. 9 Sanktionen im Jahr 2 (wiederholter Verstoß gegen das SR -Sol l). Die 

konkrete Berechnung der Stufe erfolgt über die al lgemeine Tabel le zum 

Jahr  1, Abb.8) 

 

Vorsorgl ich wird an dieser Stel le erneut darauf hingewiesen, dass die auf-

geführten Geldbeträge zunächst ledigl ich als Vorschlag bzw. als Richtwert 

zu betrachten sind und im Fal le der Umsetzung noch durch das Präsidium 

auf Beschluss angepasst werden können. 

5.3.3.3  Verstöße gegen das Schiedsrichter Soll – Jahr 3 

 

Erfül lt ein Verein auch im dritten Jahr in Folge das Schiedsrichter -Sol l  nicht, 

wird – analog zum Jahr 2 – erneut eine Addition der Stufen vorgenommen. 

Die bisherige Gesamtstufe aus dem Jahr 2 wird  mit der Einzelstufe aus dem 

dritten Jahr addiert. 

 

Beispiel  (ausgehend vom Beispiel zu Jahr 2) : 

Verein X hat im ersten Jahr 27 Spiele zu wenig erbracht. Hierdurch befindet 

er sich im ersten Jahr in Stufe 3 (21-40 Spiele, siehe Tabel le Ziffer 5.3.3.1.) 

Im zweiten Jahr steht der Verein besser da und hat „nur“ noch 15 Spiele im 

 
15 Die aufgeführten Geldbeträge sind lediglich als Vorschlag bzw. als Richtwert zu betrachten und können im 
Falle der Umsetzung noch angepasst werden. 
16 Aufgrund des abweichenden Berechnungssystems und der unterschiedlichen Fallkonstellationen des bisheri-
gen Systems kann hier nur ein Rahmen bzw. eine Schätzung abgegeben werden. 
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Soll. Nach der Berechnungstabel le für Jahr 1 läge er hiernach bei Stufe 2 

(11-20 Spiele, siehe Tabel le Ziffer 5.3.3.1). Diese beiden Werte werden nun 

addiert; der Verein befindet sich im zweiten Jahr also auf Stufe 5 (Stufe 3 

aus Jahr 1 plus Stufe 2 aus Jahr 2).  Im dritten Jahr fehlen dem Verein nur 

noch 9 Spiele. Dies entspricht der Stufe 1 (0-10 Spiele) für das einzelne 

Jahr. Nun addiert man die Stufe 5 aus dem zweiten Jahr mit der Stufe 1 aus 

dem dritten Jahr (5+1), so dass sich der Verein im 3. Jahr auf Stufe 6 

befindet. 

 

Die Bestrafung im Jahr 3 ergibt sich dann aus nachstehender Tabel le. Ein 

Vergleich zur bisherigen Regelung ist aufgrund der unterschiedl ichen denk-

baren Konstel lationen hier nicht mehr möglich bzw. nicht mehr darstel lbar. 

Im Ergebnis l iegen jedoch auch hier die Punktabzüge bei Vergleichsberech-

nungen unter den Werten der aktuel l gültigen Regelung. 

 

Stufe Geldbuße17 Punktabzug  

3 500 Euro 1 Punkt 

4-6 900 Euro 2 Punkte 

7-9 1.600 Euro 3 Punkte 

10-12 2.200 Euro 3 Punkte 

13-15 2.800 Euro 4 Punkte 

16-x 3.400 Euro 5 Punkte 

Abb. 10 Sanktionen im Jahr 3 (wiederholter Verstoß gegen das SR-Sol l). Die 

konkrete Berechnung der Stufe erfolgt über die al lgemeine Tabel le zum 

Jahr 1, Abb.8. 

 

Die Höchstgrenze – auch für Folgeverstöße nach 5.3.3.4 – für Punktabzüge 

l iegt statt bisher acht nunmehr bei fünf Punkten.  

 

Vorsorgl ich wird an dieser Stel le erneut darauf hingewiesen, dass die auf-

geführten Geldbeträge zunächst ledigl ich als Vorschlag bzw. als Richtwert 

zu betrachten sind und im Fal le der Umsetzung noch durch das Präsidium 

auf Beschluss angepasst werden können. 

 

 
17 Die aufgeführten Geldbeträge sind lediglich als Vorschlag bzw. als Richtwert zu betrachten und können im 
Falle der Umsetzung noch angepasst werden. 
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5.3.3.4  Folgeverstöße und Zurücksetzung der Stufen 

 

Sol lten Vereine auch über das dritte Jahr hinaus in den Folgejahren das 

Schiedsrichter-Sol l nicht erfül len, richten sich die Bestrafungen immer nach 

der Tabel le für das dritte Verstoßjahr (Abb. 10, Ziffer 5.3 .3.3.). Berücksich-

tigt werden dann nur die jeweil igen Stufen der letzten drei Jahre. Stufen 

aus davorl iegenden Jahren fal len weg.  

 

Beispiel: 

Verein X befindet hat nunmehr im 4. Folgejahr das Schiedsrichter -Sol l  nicht 

erfül lt. Der Verein lag im Jahr 1 bei Stufe 3, im Jahr 2 bei Stufe 2 und im 

dritten Jahr bei Stufe 1 (vgl. Beispiele oben). Im vierten J ahr fehlen ihm 

jetzt 25 Spiele (entspricht Stufe 3 der Tabel le 1 – 21-40 Spiele). Für die 

Berechnung zählen jetzt nur die letzten drei Jahre. Das erste Jahr fäl lt weg. 

Daher bleiben folgende Stufen in der Anrechnung: Stufe 2 (früheres Jahr 2), 

Stufe 1 (früheres Jahr 3) und die aktuel le Stufe 3 (für das jetzige 4. Jahr). 

In der Addit ion ergibt dies 2+1+3 und somit die Stufe 6 (Punktabzug 3 

Punkte und 1.600 Euro Geldbuße).  

 

Erfül lt ein Verein in einem Jahr das Schiedsrichter -Sol l  vollständig, werden 

frühere Stufen gelöscht . Erreicht der Verein also z.B. im Folgejahr dann das 

Schiedsrichter-Sol l nicht mehr, beginnt der Verein immer im Jahr 1. Frühere 

Stufen werden dann nicht  mehr hinzuaddiert.  

 

Beispiel: 

Verein Y hat zwei Jahre infolge das Schiedsrichter -Sol l nicht erfül lt und be-

f indet sich insgesamt auf Stufe 4 (gebi ldet aus Stufe 1 im ersten Jahr und 

Stufe 3 im zweiten Jahr). Erfül lt er im dritten Jahr das Schiedsrichter -Sol l 

vol lständig, werden die bisherigen Stufen komplett gelöscht. Wenn der Ver-

ein Y also im 4. Jahr das Sol l auf Stufe 2 nicht erfül lt, zählt nur die Stufe 2 

in der Tabel le für Jahr 1. Die früheren Stufen f inden keine Berücksichtigung 

mehr. 

 

Die Arbeitsgruppe sieht in der dieser Regelung einen erhebl ichen Anreiz und 

eine hohe Motivation das Schiedsrichter-Sol l  zu erreichen, wei l  sich auf 

diese Weise die jährliche Erhöhung der Sanktionen vermeiden lässt. Mit die-

ser Regelung bietet sich aus Sich t der Arbeitsgruppe daher eine große 
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Chance für die Vereine, schnel l  und eff izient von einem hohen Sol l „herun-

terzukommen“. Dieser Anreiz eröffnet auch für das Schiedsrichterwesen 

deutl iche Perspektiven, da die Vereine durch diese Regelung weiterhin zur 

Meldung von Schiedsrichter-Neulingen motiviert werden. 

5.3.3.5  Umrechnung der bisherigen Jahresstufen auf das neue 
Modell 

 

Da es sich beim aktuell  gült igen Modell  und dem von der Arbeitsgruppe 

empfohlenen neuen Berechnungs- und Sanktionsmodell  um ein vol lständig 

neues System handelt, stel lt sich die Frage, wie das bisherige – auf mehrere 

Jahresstufen angelegte – System auf das neue Modell übertragen werden 

kann. Es geht als insbesondere darum, wie Vereine, die sich aktuel l  in den 

Stufen 1, 2 und 3 befinden, bei einer Berechnung nach dem neuen Modell 

zu stellen wären bzw. wie man diesen Status ins neue System überführt.  

 

Die Arbeitsgruppe hat hierzu festgestel lt, dass  eine 1:1 Übertragung ins 

neue System für die Geschäftsstel le und das Schiedsrichterwesen einen 

enormen Aufwand darstel len würde. Schl ießl ich müssten jeweils für die ver-

gangenen drei Schiedsrichter-Soll-Berechnungen aller Vereine die zu leis-

tenden Spielleitungen erhoben werden. Darüber hinaus müsste ermittelt 

werden, wie viele Spiele die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter d er Ver-

eine in den vergangenen Jahren tatsächl ich geleitet haben. Selbs t für den 

Fal l , dass diese Daten im System überhaupt noch vorhanden wären, dürfte 

offensichtl ich sein, dass dieser Erhebungs- und Rechenaufwand nicht geleis-

tet werden kann. 

 

Die Arbeitsgruppe schlägt daher vor, nur jeweils die aktuelle (zeit l ich letzte) 

Berechnung der vom Schiedsrichter-Sol l  betroffenen Vereine zugrunde zu 

legen. Im Ergebnis würde also die letzte Schiedsrichter-Sol l Berechnung des 

Vereins in das neue System übertragen und nach der Tabel le Jahr 1 (Abb. 8) 

eine Stufe berechnet. Bei der erstmaligen Berechnung nach dem neuen Sys-

tem wird diese Stufe entsprechend der Tabel le Jahr 2 (Abb. 9) miteinbezo-

gen.  

 

Damit profitieren diejenigen Vereine, die sich aktuell  in Stufe 2 oder 3 be-

f inden. Vereine in der Stufe 1 haben durch die Umrechnung zumindest kei-

nen Nachtei l . Vereine, die in der letzten Schiedsrichter -Sol l Berechnung kein 
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Soll aufgewiesen haben, weisen keine Vorbelastungen aus früheren Jahren 

auf und starten im Fal le eines erstmaligen Schiedsrichter -Sol ls ohnehin neu. 

Damit würde sich die dargestel lte Umrechnungsmethode für keinen Verein 

als nachtei lig erweisen. 

 

Beispiel: 

Verein Z befindet sich in der aktuel len Berechnung des Schiedsrichter -Sol ls 

auf Stufe 3. Es fehlen seit 3 Jahren zwei Schiedsrichter (Stufe 3 = 2 Minus-

punkt sowie 1.000 Euro Strafe), ein weiterer Schiedsrichter fehlt seit 2 Jah-

ren (Stufe 2 = 1 Minuspunkt und 300 Euro Strafe) und im aktuellen Jahr der 

Berechnung fehlt ein weiterer Schiedsrichter erstmals (200 Euro, kein Punk-

tabzug). In der aktuel len Schiedsrichter-Sol l-Berechnung werden dem Ver-

ein Z daher 3 Punkte abgezogen und eine Geldbuße von 1.500 Euro aufer-

legt.  

 

Würde der Verein Z in der kommenden Saison (nach der neuen Berechnung) 

nun ein Schiedsrichter Sol l von 25 Spielen haben , würde der letzte (bereits 

umgesetzte bzw. abgerechnete) Bescheid umgerechnet . Man würde also von 

Stufe 1 des neuen Modells ausgehen und aus Tabel le Jahr 1 (Abb. 8)  die 

Stufe berechnen. Wenn diese Berechnung z.B. ergibt, dass de r Verein Z z.B. 

45 Spiele im Sol l gewesen wäre, würde f iktiv die Stufe 4 ermittelt und als 

Vorjahreswert angesetzt (vgl. Tabel le Jahr 1, Abb. 8) . Bei der erstmaligen 

Berechnung nach dem neuen System würde dann nach Tabel le Jahr 2 (vgl. 

Abb. 9) die aktuel le Stufe berechnet und mit dem Vorjahreswert addiert. 

Würde der Verein Z also in diesem Jahr ein Sol l  von 35 Spielen aufweisen 

(entspricht Stufe 3), befände ich der Verein insgesamt in Stufe 7 (Stufe 4 

aus der Vorjahresberechnung + Stufe 3 aus der aktuellen Berechnung). Dem 

Verein würden 2 Punkte und 1.200 Euro abgezogen werden. 

 

Zum Vergleich sol l  nur kurz dargestel lt werden, wie der Verein Z bei Beibe-

haltung des alten Systems gestanden hätte. Ausgehend davon, dass dort 15 

Spiele einen „Schiedsrichterkopf“ darstel len, würden die beiden seit 3 Jah-

ren fehlenden Schiedsrichter bestehen bleiben und erneut für 2 Minuspunkte 

und 1.000 Euro Geldbuße sorgen. Der dritte Schiedsrichter würde – wei l 

jetzt ebenfal ls das dritte Jahr in Folge fehlend –  auch in Stufe 3 fal len und 

mit einem weiteren Punkt und 500 zusätzl ichen Euro verbucht werden. Nach 

der alten Rechnung würde der Verein Z also mit 1.500 Euro Geldbuße und 3 

Minuspunkten deutl ich schlechter abschneiden.  
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Hier nochmal im Überbl ick das Rechenbeispiel  im Überbl ick: 

 

Modell  Geldbuße Punktabzug  

alt 1.500 Euro 3 Punkte 

Neu (nach Umrechnung) 1.200 Euro 2 Punkte 

 

Vorsorgl ich wird an dieser Stel le erneut darauf hingewiesen, dass die auf-

geführten Geldbeträge zunächst ledigl ich als Vorschlag bzw. als Richtwert 

zu betrachten sind und im Fal le der Umsetzung noch durch das Präsidium 

auf Beschluss angepasst werden können. 

5.3.3.5  Abschließende Bewertung des Sanktionsmodells 

 

Die Arbeitsgruppe ist der gemeinsamen Auffassung, dass das empfohlene 

Sanktionsmodell  durch eine Stufendifferenzierung innerhalb der Sollberech-

nung sehr viel differenzierter und gerechter ist als die bisherigen Regelun-

gen. Dadurch, dass die Stufen bei jeder Schiedsrichter-Sol l-Berechnung neu 

bewertet werden, profitieren vor al lem diejenigen Vereine, die kontinuierl ich 

daran arbeiten, ihr Schiedsrichter-Sol l  zu verringern. Vereine, die demge-

genüber einen dauerhaft hohen Bestand an Spielen im Schiedsrichter -Sol l 

aufweisen, werden mit einer hohen Stufe und höheren Geldbußen bzw. Punk-

tabzügen belegt. Ungeachtet dessen hatte die Arbeitsgruppe vor al lem das 

Ziel, mit der neuen Sanktionsmethodik unangemessen hohe Punktabzüge zu 

vermeiden. Zwar ist die Arbeitsgruppe nach wie vor von der Notwendigkeit 

des Schiedsrichter-Sol ls und auch von Punktabzügen überzeugt, dennoch 

sol len diese in einem sportl ich noch vertretbaren Rahmen bleiben und zu 

gravierende Wettbewerbsverzerrungen verhindern. Nach Ansicht der Ar-

beitsgruppe bietet das empfohlene Modell  hierfür einen guten Rahmen.   

 

Als weiteren erhebl ichen Vortei l  sieht die Arbeitsgruppe die Regelung , dass 

Vereine die bisherige Sanktionsstufe verlassen, wenn sie in nur einem Jahr 

das Schiedsrichter-Sol l erfüllen. Bei darauffolgenden Verstößen beginnt die 

Berechnung immer erst auf der ersten Stufe. Diese Regelung ist aus Sicht 

der Arbeitsgruppe ein hervorragendes Instrument, um die Vereine zur Ein-

haltung des Schiedsrichter-Sol ls und zur Ausbildung neuer Schiedsrichterin-

nen und Schiedsrichter zu motivieren.  
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6  Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe 

 

Die Arbeitsgruppe hat sich nach ihrer Bi ldung in die drei Unterarbeitsgrup-

pen 

 

•  Unterarbeitsgruppe I:   Optimierung des Bestandes  

•  Unterarbeitsgruppe II:  Gewinnung und Bindung 

•  Unterarbeitsgruppe III: Reformation und Akzeptanz 

 

aufgetei lt . In mehreren Sitzungen der Unterarbeitsgruppen bzw. in f ünf ge-

meinsamen Arbeitsgruppen-Sitzungen wurden einvernehmliche Vorschläge 

und Umsetzungsempfehlungen entwickelt, die im vorl iegenden Abschlussbe-

richt ausführlich beschrieben und erläutert sind.  

 

Für den Bereich „Optimierung des Bestandes“18 hat die Arbeitsgruppe in der 

aktuel len Form der Schiedsrichter-Eintei lung bzw. in der Personalorganisa-

tion technisch-organisatorisch-Defizite herausgearbeitet und erkannt. Zu-

sammenfassend lässt sich hier feststel len, dass das aktuelle Eintei lungssys-

tem über Handball4al l in einzelnen Bereichen nicht über die notwendige Ef-

f izient verfügt und zu wenig auf die Belange des Sch iedsrichterwesens aus-

gerichtet ist. Ziel muss hier sein die bessere Nutzung vorhandener Ressour-

cen. Die Arbeitsgruppe hat hier im Überbl i ck nachstehende Verbesserungs-

potenziale erkannt und angemahnt.  

 

•  Schaffung der technischen Möglichkeit, Freiwünsche der Schiedsrich-

terinnen und Schiedsrichter nicht nur tageweise, sondern auch stun-

denweise zu erfassen (v.a. für spielende und trainierende Schieds-

richterinnen und Schiedsrichter).  

 

•  Technische Erfassung der Lizenzstufe der jeweil igen Schiedsrichterin-

nen und Schiedsrichter. Hierdurch würde es technisch möglich, dass 

das System Einteilungs-vorschläge für die einzelnen Schiedsrichterin-

nen und Schiedsrichter entsprechend ihrer Lizensierung vornimmt.  

 

•  Implementierung einer Importfunktion freier Termine der Schiedsrich-

terinnen und Schiedsrichter in deren persönl ichen Kalender sowie die 

Möglichkeit der Anzeige freier Termine über ID-Online. 

 
18 Vgl. oben Ziffer 5.1 ff 
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•  Integration der Spieltermine „spielender“ oder eine Mannschaft trai-

nierender Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter. Die automatische 

Verknüpfung dieser Termine würde die Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter bei der Angabe ihrer Freiwunschtermine deutl ich ent-

lasten und die Meldung von Freiwünschen beschleunigen.  

 

Die Arbeitsgruppe sieht hier dringenden Handlungsbedarf und fordert das 

Präsidium auf, die entsprechenden Änderungsanforderungen an Handball4al l 

(Change-Requests) zu definieren und die Umsetzung zu prüfen. 

 

Die Unterarbeitsgruppe „Gewinnung und Bindung“ 19 hat sich umfassend mit 

der Fragestel lung auseinandergesetzt, wie Schiedsrichterinnen und Schieds-

richter gewonnen und dauerhaft gebunden werden können.  

 

Dabei spricht sich die Arbeitsgruppe zusammenfassend für folgende Maß-

nahmen aus. 

 

•  Einführung von Kinder- und Jugendhandballschiedsrichtern 

Die Arbeitsgruppe hält eine nach Altersstufen, Einsatzgebieten und 

Ausbi ldungsvoraussetzungen gestaffelte Einführung von Kinder- und 

Jugendhandballschiedsrichtern für notwendig. Das init iale Einstiegs-

alter für den Kinderschiedsrichter wird ab dem vol lendeten 12.Lebens-

jahr als möglich betrachtet20. Ziel ist eine sorgfältige und sukzessive 

Heranführung der Kinder und Jugendlichen an das Schiedsrichterwe-

sen mit dem Ziel, dass diese mit 16 Jahren bereits über die notwen-

digen Erfahrungen als Schiedsrichter verfügen und damit die derzeit 

hohe Aufhörerquote beim Schiedsrichter ab 16 Jahre verringert wird. 

Der Handball-Verband Württemberg (HVW) betreibt dieses Model l  be-

reits erfolgreich. 

 

•  Verkürzte Ausbi ldung bei Spielerinnen und Spielern  und ggf. von Trai-

nerinnen und Trainer höherer Ligen, um die technisch-taktischen Er-

fahrungen dieser höherklassigen Spielerinnen und Spieler  bzw. Trai-

nerinnen und Trainer zu nutzen. Die verkürzte Ausbi ldung sol l  hierbei 

 
19 Vgl. oben Ziffer 5.2 ff 
20 Zur rechtlichen Problematik der Einführung von Kinderhandballschiedsrichtern ab dem vollendeten 12. Le-
bensjahr aufgrund der Regelungen der DHB SRO vgl. die ausführliche Darstellung unter Ziffer 5.2.1. 
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einen nachhaltigen Anreiz zur Gewinnung solcher Schiedsrichterinnen 

und Schiedsrichter bieten. 

 

•  Überlegungen zur Berücksichtigung von Freundschaftsspielen bei der 

Berechnung des Schiedsrichter-Sol ls. Da die Aufwände für die 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Vorbereitungs- und Freund-

schaftsspielen zumindest teilweise der Meisterschaftsrunde entspre-

chen, erfolgten Überlegungen zu einer antei l igen (0,5 Faktor)  Berück-

sichtigung im Schiedsrichter-Sol l. Mit Bl ick darauf, dass diese Spiele 

auch statist isch nur schwer zu erfassen sind und eine latente Gefahr 

des Missbrauchs besteht, konnte die Arbeitsgruppe hier keine einheit-

l iche Posit ion gewinnen. 

 

•  Erhöhung der Fahrkostenpauschale nach den aktuel len Vorgaben des 

baden-württembergischen Landesreisekostengesetzes auf 0,35  € pro 

Kilometer. 

 

•  Bessere Bindung von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen durch:  

 

o  eine attraktive Gestaltung von Lehrabenden oder ähnlichen For-

maten, 

o  den Aufbau sozialer Netzwerke, 

o  geeignete Werbekampagnen, 

o  Vergünstigungen und Angebote für Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter, 

o  ein besseres einheit liches Erscheinungsbi ld und vereinfachte 

Beschaffung von Schiedsrichterkleidung und -artikeln, 

o  eine eigene Pressearbeit für das Schiedsrichterwesen . 

 

Die Unterarbeitsgruppe III (Reformation und Akzeptanz)21 hat insgesamt 

vier neuartige Berechnungsmodelle erarbeitet und gegenübergestellt. Wäh-

rend in der aktuel len Berechnungssystematik nur die Anzahl der anrechen-

baren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter berücksichtigt sind, wird in 

den neuen Modellen darauf abgestel lt, wie viele Spiele diese Schiedsrichte-

rinnen und Schiedsrichter tatsächl ich geleistet haben.  

 

 
21 Vgl. oben Ziffer 5.3 ff 
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Darin sieht die Arbeitsgruppe ein wesentliches Kriterium für ein gerechteres 

und transparentes System. Es sollen daher nicht -wie bisher –  stets 15 Ter-

mine für einen Schiedsrichter und eine Schiedsrichterin berücksichtigt wer-

den, sondern grundsätzl ich die tatsächl ich geleistete Anzahl. In die Berech-

nung einbezogen werden sol len Schiedsrichter, die mindestens 8 Spiele i n 

der Saison geleitet haben. Gedeckelt werden sol l dieser Wert bei maximal 

32 Spielen in einer Spielsaison. 

 

Bei der konkreten Wahl des Model ls hat sich Arbeitsgruppe dafür ausgespro-

chen, den für jeden Verein maßgeblichen Sol l -Wert des Schiedsrichter-Sol ls 

nach einem Liga-Schlüssel zu ermitteln (je nach Ligazugehörigkeit der je-

weil igen Mannschaften). Spielklassen ohne off iziellen Schiedsrichter (z.B. in 

den unteren Bezirksl igen) sol len nicht für das Schiedsrichter -Sol l in Ansatz 

gebracht werden. Ebenfalls nicht berücksichtigt sollen Jugendspiele werden, 

damit Vereine mit guter Jugendarbeit nicht über das Schiedsrichter -Sol l  „be-

straft“ werden. Vielmehr sol len al le Vereine in gleicher Weise die Abdeckung 

mit Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern in Jugendkla ssen auffangen. 

Dies wird durch den Vorschlag der Einführung eines Jugendfaktors von 1,5 

gewährleistet mit dem die vom Verein zu erbringenden Spiel leitungen mul-

tipl iziert werden. Zu den näheren Einzelheiten und Rahmenbedingen wird 

auf die Ausführungen zu Ziffer 5.3.2. ff verwiesen.  

 

Die empfohlene Umstel lung auf ein an Spielleitungen und nicht mehr an der 

Anzahl von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern geknüpftes Berech-

nungssystem macht auch ein neues Sanktionsmodell  erforderl ich, da die  bis-

herigen Regelungen des § 14 des Spielordnung-BHV auf die neuen Empfeh-

lungen nicht mehr anwendbar sind. Bei dem Entwurf für ein neues Sankti-

onsmodell  hat sich die Arbeitsgruppe von Grundsätzen der Gerechtigkeit und 

Transparenz leiten lassen. Bisher wurde in der Bestrafung nur betrachtet, 

ob eine gewissen Schiedsrichteranzahl erbracht wurde. Eine weitere Diffe-

renzierung erfolgte nicht. Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die nicht 

für 15 Spiele zur Verfügung standen , wurden überhaupt nicht berücksicht igt. 

Diesem Mangel  trägt das von der Arbeitsgruppe erarbeitete System besser 

Rechnung und verfügt über unterschiedl iche Sanktionsstufen . Je nach An-

zahl der zu wenig geleisteten Spiele  wird mit diesem System eine gerechtere 

Bestrafung erreicht. Vereine, deren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter  

deutl ich zu wenig Spiele geleistet haben , sol len höher, Vereine mit weniger 

Spielen im Sol l  niedriger bestraft werden. Analog zum früheren System wird 
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auch ein Drei-Jahres-Rhythmus empfohlen, der wiederholte Verstöße gegen 

das Schiedsrichter-Sol l  höher sanktioniert. Bzgl. der konkreten Einzelheiten 

und Bedingungen der Sanktionierung wird auf die Ausführungen zu Ziffer 

5.3.3. verwiesen. Dort sind zur Veranschaulichung auch Rechenbeispiele 

aufgeführt. 

 

Nach Auffassung der Arbeitsgruppe lassen sich durch dieses empfohlene Be-

rechnungs- und Sanktionssystem folgende Ziele erreichen: 

 

•  Die Berechnung orientiert sich an den tatsächl ich von den Schieds-

richtern geleiteten Spielen und ist dadurch gerechter  und transparen-

ter. 

 

•  Die Vereine haben durch die Anrechnungsspanne von 8 bis 32 Spielen 

deutl ich mehr Möglichkeiten , die Schiedsrichter-Sol lspiele zu errei-

chen bzw. auf das Erreichen des Schiedsrichter-Sol ls Einfluss zu neh-

men. 

 

•  Das neue System bietet neue Anreize für die Vereine, sich aktiv für 

eine Ausbi ldung eigener Schiedsrichter zu bemühen.  

 

•  Das neue Sanktionsmodell ist durch die Einführung von Stufen gerech-

ter und bestraft Vereine entsprechend der tatsächl ichen Anzahl der 

Spiele im Schiedsrichter-Sol l angemessener. 

 

•  Das neue Sanktionsmodell ist im Bereich der Punktabzüge moderater 

und führt durch angemessenere Punktabzüge – ohne grundsätzl ich auf 

diese zu verzichten – zu weniger Wettbewerbsverzerrungen. 

 

Die Arbeitsgruppe bittet das Präsidium des BHV, die eingebrachten Vor-

schläge zu prüfen und diese – betreffend der Vorschläge der Unterarbeits-

gruppen I und II - mittelfristig umzusetzen.  

 

Die Vorschläge zur Einführung eines neuen Berechnungs - und Sanktionssys-

tems sol lten nach Ansicht der Arbei tsgruppe auf dem Verbandstag des BHV 

präsentiert  und den Vereinen zur Abstimmung über die Umsetzung dieser 

Empfehlungen gestellt werden. 
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7 Evaluation 

 

Es ist der Arbeitsgruppe von besondere r Bedeutung, dass die sorgfält ig und 

mit großem Arbeitsaufwand erarbeiteten Empfehlungen kein bloßer „Papier-

tiger“ bleiben, sondern eine nachhaltige Prüfung und im besten Fal l  eine 

möglichst umfassende Umsetzung der Vorschläge erfolgt.  

 

Die Arbeitsgruppe beabsichtigt daher, die Umsetzung der Vorschläge spä-

testens 12 Monate nach Vorlage des Abschlussberichts an das BHV-Präsidi-

ums zu evaluieren.  

 

Dies beinhaltet bzgl. der Ergebnisse der Unterarbeitsgruppe I die Prüfung, 

ob bis dahin eine konkrete technische Prüfung bzw. f inanziel le Bewertung 

der Umsetzungsaufwände erfolgt ist. Daran anknüpfend wird die Arbeits-

gruppe prüfen, ob und ggf. in welchem Zeitrahmen mit einer Umsetzung 

gerechnet werden kann. 

 

In gleicher Weise sol l  die Umsetzung der Vorschläge der Unterarbeitsgruppe 

II evaluiert werden. Hierbei ist der Arbeitsgruppe bewusst, dass ein Tei l  der 

vorgeschlagenen Maßnahmen organisatorisch -personel le Verbesserungen im 

Bereich des Schiedsrichterwesens erforderl ich macht und deshalb nur mit-

telfristig umgesetzt  werden können. Dennoch wird die Arbeitsgruppe prüfen, 

ob und in welcher Weise sich Präsidium und Schiedsrichterwesen mit den 

empfohlenen Maßnahmen beschäftigt haben und in welcher Weise die Um-

setzung vorangetrieben wird. Dies gi lt insbesondere für die vor geschlagene 

Einführung von Kinder- und Jugendhandballschiedsrichtern, die die Unter-

arbeitsgruppe als eines der zentralen Elemente ihrer Maßnahmenvorschläge 

ansieht. 

 

Bzgl. der Empfehlungen der Unterarbeitsgruppe III (Reformation und Ak-

zeptanz) wird die Arbeitsgruppe – abhängig von den Beschlüssen des Präsi-

diums und des Verbandstags – die Umsetzung der Empfehlungen auf Ebene 

der Spielordnung verfolgen und eva luieren. 
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Für die Arbeitsgruppe     Karlsruhe, den 26.03.2023 

Schiedsrichter-Sol l 

 

Lutz Pittner 

Leiter der Arbeitsgruppe 


